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Am Sonntag, 8. Dezember, Beginn 16 Uhr (Einlass: 15.30 Uhr) ist es wieder soweit, 
wenn die Big Band unter der Leitung von Stephan Schlett zum mittlerweile legendären  
Weihnachtskonzert der Swinging Adventure-Reihe in die Frankenhalle einlädt. Heu-
er mit keinem geringeren Gastsolisten als Paul Lanzerath, langjährigem 1. Trompeter 
der HR-BigBand, SWR-BigBand, Hugo Strasser, etc. Er gehört nach wie vor zu den ge-
fragtesten Spielern und Solisten im Rhein-Main-Gebiet. Dazu haben die Damen und 
Herren des JOE wie jedes Jahr ein interessantes und abwechslungsreiches Programm 
mit im Gepäck. Aber keinesfalls nur im typischen Swing-Gewand, sondern gerade 
auch aus anderen musikalischen Stilrichtungen, wie Pop, Rock, Soul und Latin. Mit 
Kerstin Olejak und Thorsten Keil kommt dabei wieder geballte Gesangspower auf 
die Bühne. Das gesamte Orchester freut sich neben Paul Lanzerath an der Trompete  
in schwindelerregenden Höhen und seinem beeindruckend gefühlvollen Spiel  
am Flügelhorn auf ein unterhaltsames, kurzweiliges und beschwingtes Konzert,  
natürlich auch für Nicht-Trompeter.
Karten (keine Platzreservierung) sind im Vorverkauf erhältlich zu 14 € (Abendkasse 
16 €) bis einschl. 6.12. von 9 bis 12 Uhr in der Städtischen Musikschule Erlenbach, 
Tel. 941398 oder per Mail an musikschule@stadt-erlenbach.de. 

Der Förderverein der Musikschule und die Städtische Musikschule 
würden sich freuen, Sie begrüßen zu dürfen.

Swinging Adventure 

mit Paul Lanzenrath und Jazz Orchestra Erlenbach



Bahnstraße 9a 

Noch keine Geschenkidee? – Wir schon: 

Die Erlenbacher Fairschenkschachtel 
- Mit Wein vom Erlenbacher Winzer 
- Mit Presssack vom Erlenbacher Metzger 
- Mit Lebkuchen von Erlenbacher Konditoren 
- Mit Erlenbacher Fairtrade-Kaffee 
- Mit Erlenbacher Spätburgunderschokolade 

Für 25,00 € 

Unsere Öffnungszeiten:  

 Di bis Sa 9.30 bis 12 Uhr 
Di, Do + Fr 14 bis 18 Uhr 

Besuchen Sie uns auch am  
Samstag von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr  
vor dem Weltladen, verkosten Sie 
selbstgebackene Weihnachtsplätzchen mit 
einem Kaffee oder Glühwein und schauen Sie 
sich im Laden ganz unverbindlich um! 
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Öffentliche Sitzung des Stadtrates
Am Donnerstag, 12.12.2024, um 19:00 Uhr findet im Foyer der Frankenhalle eine öffent- 
liche Sitzung des Stadtrates statt, für die folgende vorläufige Tagesordnung erlassen wurde:
1 Bekanntgaben
2 Bekanntgabe von Beschlüssen aus den letzten nichtöffentlichen Sitzungen
3 Städtischer Forstbetrieb;
3.1 Jahresbericht
3.2 Genehmigung Jahresbetriebsplan 2025
4 Biosphärenregion Spessart; Bericht über die aktuelle Situation im Landkreis Miltenberg 

und Vorberatung über eine mögliche Beteiligung der Stadt Erlenbach a. Main
5 Aufstellung eines Verkehrs- und Mobilitätskonzeptes; Beschlussfassung über das  

Gesamtkonzept inkl. Maßnahmenplan
6 Regionalplan Bayerischer Untermain; Beteiligung der Stadt Erlenbach zur Neufassung 

des Kapitels 5.2 „Energie“
7 Städtische Beauftragte
7.1 Familienbeauftragte; Beschlussfassung über die Neubestellung
7.2 Integrationsbeauftragte; Beschlussfassung über die Neubestellung
7.3 Seniorenbeauftragte; Beschlussfassung über die Neubestellung
7.4 Umweltbeauftragter; Beschlussfassung über die Neubestellung
8 Städtischer Bauhof; Beschlussfassung über die Auftragserteilung zur Ersatzbeschaffung 

eines Kommunal-LKW mit Kipper und Ladekran
9 Anfragen aus dem Gremium
Die endgültige Tagesordnung hängt zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung bereits an der 
Amtstafel im Rathaus und in den Anschlagkästen der Stadtteile Mechenhard und Streit aus. 
Vor der Sitzung haben interessierte Zuhörer*innen die Gelegenheit Fragen an das Gremium 
oder die Verwaltung zu richten.
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Benutzungsgebühren und -entgelte der öffentlichen Einrichtungen 2025
• Die 14. Satzung zur Änderung der „Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Be-

nutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Erlenbach a.Main (Kindertageseinrich-
tungs-Gebührensatzung)“ wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

• Die 9. Satzung zur Änderung der „Gebührensatzung der Stadt Erlenbach a.Main für die 
Einrichtung „Mittagsbetreuung an der Dr.-Ernst-Hellmut-Vits-Volksschule (Grundschule)“ 
wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

• Die 24. Satzung zur Änderung der „Gebührensatzung für die Musikschule Erlenbach 
a.Main“ wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

• Die Änderung der Entgeltordnung für die Stadtbibliothek der Stadt Erlenbach a.Main 
wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

• Die Änderung der Entgeltordnung des Bergschwimmbades der Stadt Erlenbach a.Main 
wird in der vorgelegten Fassung beschlossen

Erlass einer Verordnung über das freie Umherlaufen von großen Hunden und Kampfhunden 
(Hundehaltungsverordnung)
• Die Verordnung über das freie Umherlaufen von großen Hunden und Kampfhunden 

(Hundehaltungsverordnung) in der vorgelegten Fassung wird erlassen. Die Verordnung 
tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft und gilt 20 Jahre.

Erlass einer Verordnung über die Zulassung des Betriebs von Autowaschanlagen an Sonn- 
und Feiertagen;
• Der Erlass einer Verordnung zur Genehmigung der Autowäsche an Sonn-/Feiertagen in 

der Zeit von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr wird in der vorgelegten Form zum 01.01.2025 mit 
einer Gültigkeit bis zum 31.12.2025 beschlossen.

Obdachlosenunterbringung im Stadtgebiet;
• Dem Vorschlag der Verwaltung auf Nachrüstung und Nutzung der bereits vorhandenen 

Container zur Schaffung von Ersatznotunterkünften, wird in der vorgeschlagenen Form 
zugestimmt. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel werden im Haushaltsplan 2025 
vorgesehen und die Maßnahme schnellstmöglich zu Beginn des Jahres 2025 umgesetzt.

Ökokonto;
• Der Einrichtung eines Ökokontos zur Bevorratung von Ausgleichsmaßnahmen wird zu-

gestimmt.
• Der Durchführung der geplanten Maßnahmen zur Aufwertung der gerodeten Fläche in 

der Waldabteilung Keesbach als Kompensationsfläche mit kalkulierten Kosten von rd. 
netto 23.000 € sowie der Antragsstellung zur Aufnahme der Fläche in das Ökokonto wird 
zugestimmt. Die erforderlichen Mittel werden in den Haushalt 2025 eingestellt.

Kommunales Sturzflut-Risikomanagement;
• Der Auftragserteilung über die Erstellung eines integralen Konzeptes zum kommunalen 

Sturzflutrisikomanagement an das Ingenieurbüros Köhler GmbH & Co.KG in Bad Steben 
gemäß vorliegendem Honorarangebot vom 18.09.2024 wird zugestimmt.

Kindertageseinrichtung Weinbergstraße;
• Der abschnittsweisen Durchführung einer energetischen Gebäudesanierung im Be-

standsgebäude der Kindertagesstätte Weinbergstraße im ST Mechenhard sowie der Be-
reitstellung der hierfür erforderlichen Haushaltsmittel 2025-2027 in Höhe von insgesamt 
EUR 1.450.000 wird zugestimmt.

Bekanntmachung über das Widerspruchsrecht von 
Wahlberechtigten hinsichtlich der Weitergabe Ihrer Daten  
Im Zusammenhang mit den Wahlen zum Deutschen Bundestag am Sonntag, 23. Februar 
2025 wird darauf hingewiesen, dass die Meldebehörde nach den Vorschriften des Bundes-
meldegesetzes (BMeldeG) Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
oder kommunaler Ebene in den sechs der Stimmabgabe voran gehenden Monaten Aus-
kunft aus dem Melderegister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschriften 
von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen darf, für deren Zusammensetzung das Lebens-
alter der Betroffenen bestimmend ist (Art. 50 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Art. 44 Abs. 1 Satz 1 BMel-
deG). Die Geburtstage der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden (Art. 50 
Abs. 1 Satz 2 BMeldeG).
Die Betroffenen haben das Recht, der Weitergabe dieser Daten durch die Einrichtung einer 
Übermittlungssperre zu widersprechen (Art. 50 Abs. 5 Satz 1 BMeldeG). Wer bereits früher 
einer entsprechenden Übermittlung widersprochen hat, braucht nicht erneut zu widerspre-
chen; die Übermittlungssperre bleibt bis zu einem schriftlichen Widerruf gespeichert.
Wahlberechtigte, die ab sofort von diesem Recht Gebrauch machen möchten, können sich 
dazu mit uns schriftlich oder auch persönlich wie folgt in Verbindung setzen:
Rathaus – Zimmer 1
Bahnstraße 26
63906 Erlenbach a.Main
E-Mail: rathaus@stadt-erlenbach.de
Tel.: 09372-704-0
Erlenbach a. Main, 05.12.2024
i.A.
gez.
Uwe Kampf
Leiter Hauptreferat

Beschlüsse der Sitzung des Stadtrates am 28.11.2024
Öffentliche Sitzung
Kinderbildung und -betreuung
• Die Satzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Erlenbach a. Main wird in der 

vorgelegten Fassung beschlossen. Sie tritt am 01.01.2025 in Kraft.
Zuverdienstprojekt „Mensa-Barbarossa“ in der Barbarossa-Mittelschule;
• Die Stadt Erlenbach a.Main unterstützt das Zuverdienstprojekt „Mensa – Barbarossa“ ab 

01.04.2025 durch die kostenfreie Bereitstellung der Mensa incl. Küche sowie der Über-
nahme der Kosten für die Essensausgabe des angelieferten warmen Mittagessens in  
Höhe von derzeit 21.000 €.
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Satzung 
für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Erlenbach a. Main 

 
 

Die Stadt Erlenbach a. Main erlässt aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern folgende  
 

Satzung: 
 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

 
(1)  1Zur Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei der Erziehung und Bildung der 

Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr (Krippenkinder), vom vollendeten dritten Le-
bensjahr bis Beginn der Schulpflicht (Kindergartenkinder) und für Grundschüler bis zur 
vierten Klasse (Hortkinder) betreibt die Stadt Erlenbach a. Main Kindertageseinrichtun-
gen für altersgemischte Gruppen als öffentliche Einrichtungen. 

 
(2) 1Die städtischen Kindertageseinrichtungen in der  
 

Brückenstraße 7,  
Dr.-Vits-Straße 16, 
Fröbelstraße 4 und 
Weinbergstraße 5 

 
 stehen grundsätzlich allen in Erlenbach a. Main wohnhaften und nach Abs. 1 generell zum 

Besuch einer Kindertageseinrichtung ��������������������������;��������������������������� 
 
(3)  1Kinder, die die Tageseinrichtung ganztags oder über Mittag besuchen, können in der 

Kindertageseinrichtung kostenpflichtig ein Mittagessen einnehmen. 
 

§ 2 
Personal 

 
(1)  1Die Stadt stellt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen das für den Betrieb der Kin-

dertageseinrichtungen erforderliche Personal. 
 
(2)  1Die Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei der Erziehung und Bildung der 

Kinder wird durch den Einsatz von qualifizierten pädagogischen Fachkräften und pädago-
gischen Ergänzungskräften sichergestellt. 

 
§ 3 

Elternbeirat 
 

1Für jede Kindertagesstätte ist ein Elternbeirat zu bilden, dessen Zusammensetzung und 
Aufgabenstellung sich aus Art. 14 Bayerisches Kinderbildungs- und Erziehungsgesetz 
(BayKiBiG) ergibt. 
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§ 4 
Aufnahme in die Kindertageseinrichtungen für Kindergartenkinder 

 
(1) 1Anmeldungen zur Neu- und Wiederaufnahme in eine der Kindertageseinrichtungen für 

Kindergartenkinder, die ab Beginn des jeweils folgenden Kindergartenjahres aufgenom-
men werden sollen, finden regelmäßig im März eines Jahres statt. 

 
(2) 1Jede Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung setzt den Abschluss eines Betreuungs-

vertrages zwischen dem Träger und einem Erziehungsberechtigten voraus. 2Der Anmel-
dende ist verpflichtet, bei der Anmeldung die erforderlichen Angaben zur eigenen Person 
und zur Person des aufzunehmenden Kindes zu machen. 
 

(3) 1Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Kindertageseinrichtung. 
2Nach Abschluss des Anmeldeverfahrens werden die angemeldeten Kinder, abhängig 
von den vorhandenen Buchungen, in eine der städtischen Kindertageseinrichtungen auf-
genommen, vorausgesetzt die Zahl der Anmeldungen rechtfertigt die Einrichtung einer 
entsprechenden Gruppe. 3Elternwünsche finden soweit wie möglich Berücksichtigung (§ 
5 SGB VIII). 
 

(4) 1Die Aufnahmen in die Kindertageseinrichtung erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren 
Plätze. Sind nicht genügend Plätze verfügbar, wird die Auswahl nach folgenden Dring-
lichkeitsstufen getroffen: 

a. Kinder, die mit Hauptwohnung in Erlenbach a. Main gemeldet sind, 
b. Kinder, die seither schon einen Kindergarten besucht haben, bei einer Zurück-

stellung vom Schulbesuch gemäß Art. 37 Abs. 2 (BayEUG), 
c. Kinder, deren Mutter bzw. Vater alleinstehend und berufstätig ist,  
d. Kinder, deren Eltern beide berufstätig sind, 
e. Kinder, deren Familie sich in einer besonderen Notlage befinde�;�������������

ist glaubhaft zu belegen, 
f. Kinder, die im nächsten Jahr schulpflichtig werden, 
g. Kinder, die im Interesse einer sozialen Integration eine Betreuung in einer Kin-

dertageseinrichtung erhalten sollten. 
 

(5) 1Die Aufnahme eines Kindes ist auf einen kontinuierlichen Besuch unter Beachtung der 
Öffnungszeiten und der gebuchten Nutzungszeiten angelegt. 
 

(6) 1Der Betreuungsvertrag wird in der Regel ab Beginn des Betriebsjahres vom 01.09. eines 
Jahres bis 31.08. des Jahres der Einschulung geschlossen. 
2Die Aufnahme in die Kindertageseinrichtung erfolgt in der Regel am ersten des Monats, 
in dem das dritte Lebensjahr vollendet wird, frühestens 2 Monate vor Vollendung des 
dritten Lebensjahres. 3Die Betreuung in der Kindertageseinrichtung endet mit dem 
Wechsel in die Schule ohne dass es einer Kündigung bedarf. 4Im Falle einer Rückstel-
lung der Einschulung verlängert sich die Betreuung eines Kindes um ein Jahr. 

 
(7) 1Bei der Aufnahme eines Kindes in die Kindertageseinrichtung ist eine Eingewöhnungs-

phase von 4 Wochen einzuplanen, bei der die zeitweise Anwesenheit einer Bezugsper-
son gefordert ist. 
 

(8) 1Nicht aufgenommene Kinder werden in eine Vormerkliste eingetragen. 2Bei frei werden-
den Plätzen richtet sich die Reihenfolge ihrer Annahme nach der vordersten Dringlich-
keitsstufe des Abs. 4;���������������������������������������������������������������������
viduelle Bewertung und Feststellung. 3Bei einem gleichen Anspruch mehrerer Kinder ent-
scheidet das frühere Geburtsdatum. 

 
§ 5 

Aufnahme in die Kindertageseinrichtungen für Hortkinder 
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§ 4 
Aufnahme in die Kindertageseinrichtungen für Kindergartenkinder 

 
(1) 1Anmeldungen zur Neu- und Wiederaufnahme in eine der Kindertageseinrichtungen für 

Kindergartenkinder, die ab Beginn des jeweils folgenden Kindergartenjahres aufgenom-
men werden sollen, finden regelmäßig im März eines Jahres statt. 

 
(2) 1Jede Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung setzt den Abschluss eines Betreuungs-

vertrages zwischen dem Träger und einem Erziehungsberechtigten voraus. 2Der Anmel-
dende ist verpflichtet, bei der Anmeldung die erforderlichen Angaben zur eigenen Person 
und zur Person des aufzunehmenden Kindes zu machen. 
 

(3) 1Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Kindertageseinrichtung. 
2Nach Abschluss des Anmeldeverfahrens werden die angemeldeten Kinder, abhängig 
von den vorhandenen Buchungen, in eine der städtischen Kindertageseinrichtungen auf-
genommen, vorausgesetzt die Zahl der Anmeldungen rechtfertigt die Einrichtung einer 
entsprechenden Gruppe. 3Elternwünsche finden soweit wie möglich Berücksichtigung (§ 
5 SGB VIII). 
 

(4) 1Die Aufnahmen in die Kindertageseinrichtung erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren 
Plätze. Sind nicht genügend Plätze verfügbar, wird die Auswahl nach folgenden Dring-
lichkeitsstufen getroffen: 

a. Kinder, die mit Hauptwohnung in Erlenbach a. Main gemeldet sind, 
b. Kinder, die seither schon einen Kindergarten besucht haben, bei einer Zurück-

stellung vom Schulbesuch gemäß Art. 37 Abs. 2 (BayEUG), 
c. Kinder, deren Mutter bzw. Vater alleinstehend und berufstätig ist,  
d. Kinder, deren Eltern beide berufstätig sind, 
e. Kinder, deren Familie sich in einer besonderen Notlage befinde�;�������������

ist glaubhaft zu belegen, 
f. Kinder, die im nächsten Jahr schulpflichtig werden, 
g. Kinder, die im Interesse einer sozialen Integration eine Betreuung in einer Kin-

dertageseinrichtung erhalten sollten. 
 

(5) 1Die Aufnahme eines Kindes ist auf einen kontinuierlichen Besuch unter Beachtung der 
Öffnungszeiten und der gebuchten Nutzungszeiten angelegt. 
 

(6) 1Der Betreuungsvertrag wird in der Regel ab Beginn des Betriebsjahres vom 01.09. eines 
Jahres bis 31.08. des Jahres der Einschulung geschlossen. 
2Die Aufnahme in die Kindertageseinrichtung erfolgt in der Regel am ersten des Monats, 
in dem das dritte Lebensjahr vollendet wird, frühestens 2 Monate vor Vollendung des 
dritten Lebensjahres. 3Die Betreuung in der Kindertageseinrichtung endet mit dem 
Wechsel in die Schule ohne dass es einer Kündigung bedarf. 4Im Falle einer Rückstel-
lung der Einschulung verlängert sich die Betreuung eines Kindes um ein Jahr. 

 
(7) 1Bei der Aufnahme eines Kindes in die Kindertageseinrichtung ist eine Eingewöhnungs-

phase von 4 Wochen einzuplanen, bei der die zeitweise Anwesenheit einer Bezugsper-
son gefordert ist. 
 

(8) 1Nicht aufgenommene Kinder werden in eine Vormerkliste eingetragen. 2Bei frei werden-
den Plätzen richtet sich die Reihenfolge ihrer Annahme nach der vordersten Dringlich-
keitsstufe des Abs. 4;���������������������������������������������������������������������
viduelle Bewertung und Feststellung. 3Bei einem gleichen Anspruch mehrerer Kinder ent-
scheidet das frühere Geburtsdatum. 

 
§ 5 

Aufnahme in die Kindertageseinrichtungen für Hortkinder 
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(1) 1Anmeldungen zur Neu- und Wiederaufnahme in die Kindertageseinrichtung für Hortkin-

der, die zu Beginn des jeweils folgenden Schuljahres aufgenommen werden sollen, fin-
den regelmäßig im März eines Jahres statt. 

 
(2) 1Jede Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung setzt den Abschluss eines Betreuungs-

vertrages zwischen dem Träger und einem Erziehungsberechtigten voraus. 2Der Anmel-
dende ist verpflichtet, bei der Anmeldung die erforderlichen Angaben zur eigenen Per-
son und zur Person des aufzunehmenden Kindes zu machen. 

 
(3) 1Bezüglich der Aufnahmekriterien für den Fall, dass die vorhandenen Plätze nicht ausrei-

chen um den Bedarf zu decken, werden die Kriterien des § 4 Abs. 4 angewendet. 
 

(4) 1Der Betreuungsvertrag endet kalenderjährlich zum 31. August.  
 

 
§ 6 

Aufnahme in die Kindertageseinrichtungen für Krippenkinder 
 
(1) 1Anmeldungen zur Neu- und Wiederaufnahme in eine der Kindertageseinrichtungen für 

Krippenkinder, die ab Beginn des jeweils folgenden Kindergartenjahres aufgenommen 
werden sollen, finden regelmäßig im März eines Jahres statt, ist aber jederzeit auch un-
terjährig möglich. 
 

(2) 1Jede Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung setzt den Abschluss eines Betreuungs-
vertrages zwischen dem Träger und einem Erziehungsberechtigten voraus. 2Der Anmel-
dende ist verpflichtet, bei der Anmeldung die erforderlichen Angaben zur eigenen Person 
und zur Person des aufzunehmenden Kindes zu machen. 
 

(3) 1Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Kindertageseinrichtung. 
2Nach Abschluss des Anmeldeverfahrens werden die angemeldeten Kinder, abhängig 
von den vorhandenen Buchungen, in eine der städtischen Kindertageseinrichtungen auf-
genommen, vorausgesetzt die Zahl der Anmeldungen rechtfertigt die Einrichtung einer 
entsprechenden Gruppe. 3Elternwünsche finden soweit wie möglich Berücksichtigung (§ 
5 SGB VIII). 

 
(4) 1Die Aufnahme in die Kindertagesstätte erfolgt frühestens am ersten des Monats, in dem 

das erste Lebensjahr vollendet wird. 2Frühestens 2 Monate vor Vollendung des dritten 
Lebensjahres erfolgt innerhalb der Kindertageseinrichtung der Wechsel in eine Gruppe 
für Kindergartenkinder. 3Die Betreuung in der Kindertageseinrichtung endet mit dem 
Wechsel in die Schule. 

 
(5) 1Bei der Aufnahme eines Kindes in die Kindertageseinrichtung ist eine Eingewöhnungs-

phase von 4 - 8 Wochen einzuplanen, bei der die zeitweise Anwesenheit einer Bezugs-
person gefordert ist. 

 
(6) § 4 Absatz 4, 5 und 6 Satz 3 und 4 findet Anwendung. 
 

§ 7 
Nachweis der ärztlichen Untersuchung 

 
(1) 1Für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr ist bei Eintritt in die Kindertagesein-

richtung der Nachweis der Masern-Impfungen zu erbringen (Masernschutzgesetz). 2Der 
Nachweis kann durch den Impfausweis, das gelbe Kinderuntersuchungsheft oder – ins-
besondere bei bereits erlittener Krankheit – ein ärztliches Attest erbracht werden. 3Der 
Nachweis ist gegenüber der Leitung der Einrichtung zu erbringen. 4Ebenfalls möglich ist 4 

 

die Bestätigung einer zuvor besuchten Einrichtung, dass ein entsprechender Nachweis 
bereits dort vorgelegen hat. 5Nichtgeimpfte Kinder können vom Besuch des Kindergar-
tens ausgeschlossen werden. 
 

(2) 1Die Vorlage einer weiteren ärztlichen Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung 
des Kindes zum Besuch des Kindergartens oder eines Nachweises einer Vorsorgeunter-
suchung ist nicht erforderlich. 
 

(3) 1Die Personensorgeberechtigten der betreuten Kinder sind jedoch nach § 34 Abs. 5 In-
fektionsschutzgesetz (IfSG) dazu verpflichtet, das Auftreten oder den Verdacht des Auf-
tretens einer der in § 34 Abs. 1 bis 3 IfSG genannten Krankheiten oder den Befall mit 
Läusen unverzüglich der Kindertageseinrichtung mitzuteilen. 2Die Personensorgebe-
rechtigten neu aufgenommener Kinder sind von der Leitung der Kindertageseinrichtung 
über diese Pflicht zu belehren (§ 34 Abs. 5 Satz 2 IfSG). 

 
§ 8 

Ab- ��������������;������������ 
 

(1) 1Eine unterjährige Abmeldung ist nur aus wichtigem Grund möglich und bedarf einer 
schriftlichen Kündigung des Betreuungsvertrages durch einen Erziehungsberechtigten. 
2Diese Kündigung ist jeweils zum Monatsende unter Einhaltung einer Frist von zwei Wo-
chen zulässig. 3Eine Kündigung des Betreuungsvertrages nur für die Schließ- und Feri-
enzeiten ist nicht möglich. 
 

(2) 1Die Verminderung oder Erhöhung der Nutzungszeiten ist während der Laufzeit des Be-
treuungsvertrages möglich, wenn Gründe im familiären, beruflichen oder sozialen Be-
reich eine entsprechende Änderung rechtfertigen. 2Änderungswünsche sind jeweils zum 
Monatsende unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zulässig.  

 
§ 9 

���������� 
 

(1) 1Ein Kind kann vom weiteren Besuch einer Kindertageseinrichtung ausgeschlossen wer-
den, wenn  
a. sich nach zweimonatiger Probezeit zeigt, dass es für den Besuch der Einrichtung 

noch nicht geeignet ist. 
b. erkennbar ist, dass die Erziehungsberechtigten keinen regelmäßigen Besuch ge-

währleisten und es innerhalb von drei Monaten schon insgesamt mehr als zwei Wo-
chen unentschuldigt gefehlt hat, 

c. es trotz Beanstandung weiterhin nicht pünktlich gebracht oder abgeholt wird,  
d. es durch sein Verhalten sich oder Andere gefährdet oder aber den Kindertagesein-

richtungsbetrieb nachhaltig stört und keine Aussicht besteht, auf absehbare Zeit 
durch erzieherische Maßnahmen Abhilfe zu schaffen, 

e. die Erziehungsberechtigten ihrer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung weiterhin 
nicht nachkommen, 

f. der Nachweis nach §20 Abs. 8 Satz 1 und Abs. 9 IfSG nicht vorgelegt wird. 
2Vor einem Ausschluss sind die Erziehungsberechtigten des Kindes zu hören. 

 
(2) 1Ein Kind muss vorübergehend vom Besuch des Kindergartens ausgeschlossen werden, 

wenn der Verdacht besteht, dass es an einer ansteckenden Krankheit leidet bzw. ernst-
haft erkrankt ist. 2Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, im Falle einer anstecken-
den Krankheit die besuchte Kindertageseinrichtung unverzüglich zu benachrichtigen. 
3Die Rückkehr des Kindes in die Kindertageseinrichtung kann davon abhängig gemacht 
werden, dass die Gesundung und/oder Ansteckungsfreiheit durch Bescheinigung des 
behandelnden Arztes oder des Gesundheitsamtes nachgewiesen wird. 
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(3) 1Absatz 2 gilt entsprechend, wenn ein Mitglied der Wohngemeinschaft des Kindes an ei-
ner ansteckenden Krankheit leidet. 

 
§ 10 

Öffnungszeiten 
 

(1) 1Die Öffnungszeiten der Kindergärten bestimmt der Stadtrat. Die Beiräte sind vorher an-
zuhören. 

 
(2) 1Die Kindertageseinrichtungen sind in den Sommerferien im August 2 Wochen sowie in 

den Weihnachtsferien 2 Wochen geschlossen. 2Einzelne erforderliche Schließtage wer-
den von der Verwaltung nach den jeweiligen Gegebenheiten in Absprache mit den Lei-
tungen festgelegt. 3Die Schließtage werden den Eltern jeweils zu Beginn des neuen Be-
triebsjahres mitgeteilt.  

 
§ 11 

Mitarbeit der Erziehungsberechtigte�;��������������������������������������� 
 

(1)  1Im Mittelpunkt der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft steht die gemeinsame Verant-
wortung für das Kind. 2Die wirkungsvolle Bildungs- und Erziehungsarbeit in der Kinderta-
geseinrichtung im Sinne des Artikels 14 BayKiBiG hängt entscheidend von einer ver-
ständnisvollen Mitarbeit der Eltern ab. 2Um diese zu fördern, bieten die Kindertagesein-
richtungen Elternveranstaltungen an und räumen die Möglichkeit ein, mit der Kinderta-
geseinrichtungs- bzw. Gruppenleitung auch Einzelgespräche zu führen. 

 
(2)  1Zu Elternveranstaltungen lädt jede Kindertageseinrichtungsleitung mindestens einmal 

jährlich ein. 2Der jeweilige Termin wird mit dem Elternbeirat abgestimmt und den Erzie-
hungsberechtigten mindestens 8 Tage zuvor schriftlich bekanntgegeben. 2Darüberhinaus 
informiert das pädagogische Personal die Eltern regelmäßig über den Stand der Lern- 
und Entwicklungsprozesse ihres Kindes (Entwicklungsgespräche). 

 
§ 12 

Betreuung auf dem Wege 
 

1Eltern oder sonstige Personensorgeberechtigte haben für die Beaufsichtigung der Kinder 
auf dem Weg von der Wohnung zur Kindertageseinrichtung und von der Kindertageseinrich-
tung ���������������������;�������Aufsichtspflicht ist ihnen über § 1631 Abs. 1 BGB aufer-
legt. 
 

§ 13 
Haftung 

 
(1)  1Die Stadt haftet für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Betrieb ihrer Kindertages-

einrichtungen entstehen, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 
 
(2)  1Für Personen- und Sachschäden, die den Benutzern der Kindertageseinrichtungen 

durch Dritte zugefügt werden, haftet die Stadt nicht. 
 

§ 14 
In-Kraft-Treten ����������������������� 

 
(1) 1Diese Satzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 

 
(2) 1Die Satzung für Kindergärten der Stadt Erlenbach a. Main vom 1. September 2006 tritt 

am 31. Dezember 2024 außer Kraft. 
 

6 
 

 
 
Erlenbach a. Main, 29.11.2024 
gez. Christoph Becker 
Erster Bürgermeister 

14. Satzung 
zur Änderung der Satzung 

über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtungen der Stadt Erlenbach a.Main 

(Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung) 
 
 

Die Stadt Erlenbach a.Main erlässt aufgrund von Art. 2 und Art. 8 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) folgende  
 

Satzung: 
 

§ 1 
 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

 
(1) 1Die Gebührenhöhe richtet sich nach folgender Staffelung: 

 
 

 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 1. September 2025 in Kraft. 
 
 
Erlenbach a.Main, 29.11.2024 
gez. 
 
Christoph Becker 
Erster Bürgermeister 



1337 1336

 

1 
 

24. Satzung 
zur Änderung der Gebührensatzung 

für die Musikschule Erlenbach a.Main 
 
 
Aufgrund von Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und § 3 Abs. 1b der Satzung für die 
Musikschule Erlenbach a.Main erlässt die Stadt Erlenbach a.Main folgende  

 
 

Satzung: 
 
 

§ 1 
 

Die Gebührensatzung für die Musikschule Erlenbach a.Main vom 21. Juli 1981, zuletzt geändert am 
26. Oktober 2023 mit Gültigkeit ab 01. September 2024 wird wie folgt geändert: 

 
1.  In § 1 wird der Abs. 1 wie folgt neu gefasst: 
 

(1)  Die Stadt Erlenbach a.Main erhebt für die Leistungen der Musikschule folgende Gebühren:  
 

A. Reguläre Unterrichtsangebote 
(Elementare Unterrichtsangebote, Instrumental und Gesangsunterricht) 

1) Einzelunterricht  Schuljahr 
30 Minuten   918,20 € 
40 Minuten (nur für Fortgeschrittene)  1.215,30 € 
45 Minuten (nur für Förderklasse)  1.377,40 € 

2) Gruppenunterricht    
2erGruppe (30 Minuten)   580,70 € 
2erGruppe (45 Minuten)   837,20 € 
     

3erGruppe (30 Minuten)   452,40 € 
3erGruppe (45 Minuten)   580,70 € 
     

4er / 5erGruppe (30 Minuten)   330,80 € 
4er / 5erGruppe (45 Minuten)   452,40 € 
     

6erGruppe und mehr (30 Minuten)   270,10 € 
6erGruppe und mehr (45 Minuten)   330,80 € 

B. Ergänzungsfächer 
(Musikgruppen (ausgenommen Churfränkische Philharmonie und Jazz 
Orchestra Erlenbach), Musiktheorie / Korrepetition) 
Die Gebühren sind nur von Teilnehmern zu entrichten, die kein reguläres 
Unterrichtsangebot belegt haben.   Schuljahr 
  

 

3 Teilnehmer (30 Minuten)  216,10 € 
4 bis 6 Teilnehmer (45 Minuten)  216,10 € 
7 bis 14 Teilnehmer (45 bzw. 60 Minuten)  162,00 € 
ab 15 Teilnehmer (45 bzw. 60 Minuten)  94,50 € 
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C. Kursangebote 
(Angebote, die auf eine bestimmte Anzahl an Unterrichtseinheiten innerhalb des 
laufenden Schuljahres begrenzt sind) 

  

1) Instrumental, Gesangsunterricht für Erwachsene 
 (die Karten sind jeweils gültig bis Ende des laufenden Schuljahres)  je Karte 

Einzelunterricht:   

6erKarte (30 Minuten)  202,60 € 
6erKarte (45 Minuten)  303,80 € 
  

 

12erKarte (30 Minuten)  405,10 € 
12erKarte (45 Minuten)  607,70 € 
    

Gruppenunterricht mit 2 Teilnehmern:   
6erKarte (45 Minuten)  202,60 € 
12erKarte (45 Minuten)  405,10 € 
    

Gruppenunterricht mit 3 Teilnehmern:   
6erKarte (45 Minuten)  135,00 € 
12erKarte (45 Minuten)  270,10 € 
     

2) Individuelles Kursangebot für Erwachsene und/oder Kinder  Einheit 
  

 

4 bis 6 Teilnehmer (45 Minuten)                                                       Erwachsene  16,90 € 
Kinder  9,00 € 

ab 7 Teilnehmer (45 Minuten)                                                           Erwachsene  11,30 € 
Kinder  6,80 € 

 
 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am 01. September 2025 in Kraft. 
 
 
 
Erlenbach a.Main, 29.11.2024 
gez. 
 
Christoph Becker 
Erster Bürgermeister 
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C. Kursangebote 
(Angebote, die auf eine bestimmte Anzahl an Unterrichtseinheiten innerhalb des 
laufenden Schuljahres begrenzt sind) 

  

1) Instrumental, Gesangsunterricht für Erwachsene 
 (die Karten sind jeweils gültig bis Ende des laufenden Schuljahres)  je Karte 

Einzelunterricht:   

6erKarte (30 Minuten)  202,60 € 
6erKarte (45 Minuten)  303,80 € 
  

 

12erKarte (30 Minuten)  405,10 € 
12erKarte (45 Minuten)  607,70 € 
    

Gruppenunterricht mit 2 Teilnehmern:   
6erKarte (45 Minuten)  202,60 € 
12erKarte (45 Minuten)  405,10 € 
    

Gruppenunterricht mit 3 Teilnehmern:   
6erKarte (45 Minuten)  135,00 € 
12erKarte (45 Minuten)  270,10 € 
     

2) Individuelles Kursangebot für Erwachsene und/oder Kinder  Einheit 
  

 

4 bis 6 Teilnehmer (45 Minuten)                                                       Erwachsene  16,90 € 
Kinder  9,00 € 

ab 7 Teilnehmer (45 Minuten)                                                           Erwachsene  11,30 € 
Kinder  6,80 € 

 
 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am 01. September 2025 in Kraft. 
 
 
 
Erlenbach a.Main, 29.11.2024 
gez. 
 
Christoph Becker 
Erster Bürgermeister 
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C. Kursangebote 
(Angebote, die auf eine bestimmte Anzahl an Unterrichtseinheiten innerhalb des 
laufenden Schuljahres begrenzt sind) 

  

1) Instrumental, Gesangsunterricht für Erwachsene 
 (die Karten sind jeweils gültig bis Ende des laufenden Schuljahres)  je Karte 

Einzelunterricht:   

6erKarte (30 Minuten)  202,60 € 
6erKarte (45 Minuten)  303,80 € 
  

 

12erKarte (30 Minuten)  405,10 € 
12erKarte (45 Minuten)  607,70 € 
    

Gruppenunterricht mit 2 Teilnehmern:   
6erKarte (45 Minuten)  202,60 € 
12erKarte (45 Minuten)  405,10 € 
    

Gruppenunterricht mit 3 Teilnehmern:   
6erKarte (45 Minuten)  135,00 € 
12erKarte (45 Minuten)  270,10 € 
     

2) Individuelles Kursangebot für Erwachsene und/oder Kinder  Einheit 
  

 

4 bis 6 Teilnehmer (45 Minuten)                                                       Erwachsene  16,90 € 
Kinder  9,00 € 

ab 7 Teilnehmer (45 Minuten)                                                           Erwachsene  11,30 € 
Kinder  6,80 € 

 
 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am 01. September 2025 in Kraft. 
 
 
 
Erlenbach a.Main, 29.11.2024 
gez. 
 
Christoph Becker 
Erster Bürgermeister 

9. Satzung
zur Änderung der Gebührensatzung

der Stadt Erlenbach a.Main
für die Einrichtung „Mittagsbetreuung an der 

Dr.-Ernst-Hellmut-Vits-Volksschule (Grundschule)“
Aufgrund von Artikel 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) erlässt die Stadt Erlenbach a.Main 
folgende

S a t z u n g :
§ 1

§ 1 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
1. 1Für die Benutzung der Einrichtung „Mittagsbetreuung“ von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr 

wird je Kind eine Gebühr (sogenannter Elternbeitrag) von monatlich 55,20 € erhoben. 
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2Für die Nutzung der Mittagsbetreuungsgruppe von 11:30 Uhr bis 15:30 Uhr beträgt die 
monatliche Gebühr 88,43 € 3Gebührenschuldner sind die Erziehungsberechtigten der 
angemeldeten Kinder. 4Für Erlass und Niederschlagung der Gebühr gelten die gesetz- 
lichen Bestimmungen.

§ 2
Die Satzung tritt am 01. September 2025 in Kraft.
Erlenbach a.Main, 29.11.2024
gez.
Christoph Becker
Erster Bürgermeister

Verordnung
über die Zulassung des Betriebs von Autowaschanlagen
an Sonn- und Feiertagen in der Stadt Erlenbach a. Main

Aufgrund des Art. 2 Abs. 3 Nr. 5 des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage 
(BayRS 1131-3-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Mai 2006 (GVBl. S.190), erlässt die 
Stadt Erlenbach a. Main folgende Rechtsverordnung:

§ 1 Betrieb von Autowaschanlagen
(1) In der Stadt Erlenbach a. Main dürfen Autowaschanlagen an Sonn- und Feiertagen ab 

12:00 Uhr bis 18:00 Uhr betrieben werden.
(2) Autowaschanlagen dürfen an folgenden Feiertagen nicht betrieben werden:

- Neujahr,
- Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag,
- 1. Mai,
- Pfingstsonntag, Pfingstmontag,
- Erster und Zweiter Weihnachtstag

§ 2 In-Kraft-Treten – Geltungsdauer
(1) Diese Verordnung tritt nach ihrer Bekanntmachung am 01.01.2025 in Kraft.
(2) Die Verordnung gilt bis 31.12.2025.
Erlenbach a. Main, 29.11.2024
gez.
Christoph Becker
Erster Bürgermeister

    11/2024 

Verordnung  
über das freie Umherlaufen von großen Hunden und Kampfhunden 

(Hundehaltungsverordnung) 
 

Die  Stadt  Erlenbach  a.  Main  erlässt  auf  Grund  des  Art.  18  Abs.  1  und  3  des  Landesstraf  und 
Verordnungsgesetzes – LStVG  (BayRS 20112I) zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 23. 
Juli 2024 (GVBl. S. 247) und durch § 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBl. S. 254) folgende  
 

Verordnung: 
 

§ 1  
Leinenpflicht 

 
(1) Kampfhunde (§ 2 Abs. 1) sind in allen öffentlichen Anlagen und auf allen öffentlichen Wegen, 

Straßen und Plätzen im gesamten Stadtgebiet ständig an der Leine zu führen. 
 
(2) Große Hunde (§ 2 Abs. 2) sind in folgenden Bereichen des Stadtgebietes auf allen öffentlichen 

Anlagen und auf allen öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen ständig an der Leine zu führen: 
Innerhalb der bebauten Ortsteile und im Außenbereich auf Freizeiteinrichtungen, Sportstätten, 
Radwege und ausgewiesene Wanderwege. 

 
(3) Die Leine muss reißfest sein und darf eine Länge von drei Metern nicht überschreiten. 
 
(4) Ausgenommen von der Leinenpflicht nach Abs. 1 sind 

a) Blindenführhunde, 
b) Diensthunde der Polizei, des Strafvollzugs, des Bundesgrenzschutzes, der Zollverwaltung und 
der Bundeswehr, soweit sie sich im Einsatz befinden,  
c) Hunde, die zum Hüten einer Herde eingesetzt sind, 
d) Hunde, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als 
Rettungshunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst im Einsatz 
sind, sowie 
e) im Bewachungsgewerbe eingesetzte Hunde, soweit der Einsatz dies erfordert 

 
§ 2 

Begriffsbestimmungen 
 
(1)  Die Eigenschaft als Kampfhund ergibt sich aus Art. 37 Abs. 1 Satz 2 LStVG in Verbindung mit der 

Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit vom 10. Juli 1992 
(GVBl. S. 268), geändert durch Verordnung vom 04. September 2002 (GVBl. S. 513, ber. S. 583). 

(2)  Große Hunde sind erwachsene Hunde, deren Schulterhöhe mindestens 50 cm beträgt, soweit sie 
keine Kampfhunde sind. Erwachsene Tiere der Rassen Schäferhund, Boxer, Dobermann und 
Deutsche Dogge gelten stets als große Hunde. 

 
§ 3 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Nach Art. 18 Abs. 3 LStVG kann mit Geldbuße belegt werden,  
1.  wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 Abs. 1 und 2 einen Kampfhund oder großen Hund  

nicht an der Leine führt oder 
2.  wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 Abs. 3 einen Kampfhund oder großen Hund  

nicht an einer nicht reißfesten oder an einer mehr als drei Meter langen Leine führt. 
 

§ 4 
InKraftTreten, Geltungsdauer 

 
(1)  Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
(2)  Sie gilt 20 Jahre. 
 
Erlenbach a. Main, 29.11.2024 
gez. Christoph Becker 
Erster Bürgermeister 
 
(InKraftTreten am DATUM) 
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Hiermit ermächtige ich/ermächtigen wir, die Stadt Erlenbach a.Main zur Veröffentlichung 
meiner/unserer nachfolgend benannten persönlichen Daten im Mitteilungsblatt „Stadtinfo“.  
Mir/Uns ist bekannt, dass das vorgenannte Mitteilungsblatt auch als Onlineausgabe  
unter www.stadt-erlenbach.de erscheint.

Name, Vorname: 

Adresse: 

Telefon (für Rückfragen): 

• GEBURT

Name des Kindes: 

Geburtsdatum und -ort: 

Name der Eltern: 

Wohnanschrift: 

• STERBEFALL:

Name, Vorname, ggf. Geburtsname der/des Verstorbenen:

Sterbetag und –ort: 

Letzte Wohnanschrift: 

Ort, Datum

 
Unterschrift Unterschrift

Bei Geburten sind beide Unterschriften der Sorgeberechtigten bzw. der  
Ehepartner notwendig.

Keine Gewalt gegen Frauen
Die Erlenbacher Stadträtinnen informieren!
Die Erlenbacher Stadträtinnen möchten darauf hinweisen, dass nicht nur die von häuslicher 
Gewalt betroffenen Personen Beratung und Unterstützung erhalten können. Auch alle, die 
gegenüber (Ex-)Partnerinnen und (Ex-)Partner gewalttätig geworden sind und/oder Part-
nerschaftsprobleme haben und dies ändern möchten, finden Beratung und Unterstützung.
Sie können sich wenden an die Fachstelle Unterfranken - Täter*innenarbeit häusliche  
Gewalt, Eichendorffstr. 16 I, 97072 Würzburg
Tel. 0931 35920865, beratungsstelle@awo-unterfranken

Das Stadtbauamt informiert
Deckensanierung Teilabschnitt Berliner Straße – Bauarbeiten sind abgeschlossen! 
Die Straßenbauarbeiten in der Berliner Straße wurden Gestern abgeschlossen. Die Straßen 
inkl. Nebenstraßen können wieder uneingeschränkt befahren werden. Auch die Bushalte-
stellen werden von den Busunternehmen wieder direkt angefahren, die Ersatz-Bushaltestel-
len an der Krankenhausstraße wurden wieder entfernt .
Wir möchten uns noch einmal für die Unannehmlichkeiten entschuldigen und bedanken uns 
dafür, dass die Anwohner sich der baustellenbedingten Situation abgepasst haben.  Sollten 
Sie diesbezüglich Rückfragen haben, bitten wir um direkte Kontaktaufnahme mit dem städ-
tischen Bauamt, Herrn Ballweg Tel. 09372/ 704-21.

Personenstandsfälle – auf Antrag für Geburten und Sterbefälle
Die Bekanntgabe von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle) und eine dahingehen-
de Verarbeitung personenbezogener Daten seitens der Standesämter darf aus datenschutz-
rechtlichen Gründen nur mit vorheriger Einwilligung und auf jeweiligen zeitnahen schriftli-
chen Antrag der berechtigten Personen erfolgen.
Auf Grund mehrfachen Wunsch aus der Bevölkerung hat die Verwaltung die Entscheidung 
getroffen, die Sterbefälle und Geburten ab 01.07.2023 wieder zu veröffentlichen. Falls auch 
Sie eine Veröffentlichung für einen aktuell eingetretenen Personenstandsfall wünschen, fül-
len Sie bitte den nachfolgenden Abschnitt vollständig aus und lassen Sie uns diesen unter-
schrieben zukommen. standesamt@stadt-erlenbach.de
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Standesamtliche Nachrichten
Sterbefälle
Thyroff, Melitta, geb. Bös, Rieslingweg 4, Erlenbach a.Main
ist am 04.11.2024 in Erlenbach a.Main verstorben.
Kegler, Renate, geb. Schröter, Elsenfelder Straße 12, Erlenbach a.Main
ist am 07.11.2024 in Erlenbach a.Main verstorben.
Zipp-Raabe, Brigitte, geb. Zipp
ist am 19.11.2024 in Klingenberg a.Main verstorben.
Großmann, Helene, geb. Christel, Sudetenstraße 15, 63906 Erlenbach a.Main
ist am 25.11.2024 in Weilbach verstorben.

Geburten
Hugo Carl Unkelbach, geb. 05.11.2024 in Erlenbach a.Main
Eltern: Laura Unkelbach und Julian Kabey
Mila Brendler, geb. 07.11.2024 in Erlenbach a.Main
Eltern: Sophie Müller und Lucas Brendler

Die Stadt Erlenbach a.Main trauert um

Herrn

Ernst Mayer
der am 25.11.2024 aus dem Leben abberufen wurde.

Herr Ernst Mayer war von Januar 1974 bis zu seinem Eintritt in die Altersrente 
im Oktober 1999 bei der Stadt Erlenbach im städtischen Bauhof beschäftigt. 

Für diese Tätigkeiten gebührt ihm auch über seinen Tod hinaus unser Dank.

In ehrendem Gedenken nimmt die Stadt Erlenbach a.Main Abschied 
von Herrn Ernst Mayer. Unser Beileid gilt seiner Familie.

Christoph Becker Jenny Stegmann  
Erster Bürgermeister Personalratsvorsitzende

Parkchaos in der Weinbergstraße – 
Kreuzung Mechenharder Straße bis Schulstraße
Hinweise zum Parken in zu engen Straßen; 
Parken auf dem Gehweg grundsätzlich verboten
Wir weisen darauf hin, dass die Mindestdurchfahrtsbreite von 3,05 m eingehalten werden 
muss, um am Straßenrand parken zu dürfen. Das Parken auf dem Gehweg ist in Bayern 
grundsätzlich verboten, außer eine entsprechende Beschilderung erlaubt es an der jeweili-
gen Örtlichkeit. Hier verweisen wir auf die gesetzlichen Regelungen, weshalb keine zusätz-
liche Beschilderung (Halteverbotsschilder etc.) benötigt wird. Wir bitten dringend um Be-
achtung.
Ihr Ordnungsamt
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Verboten – Feuerwehrzufahrt und Sammelplatz am Vorplatz „alte Schule“ und Kindergarten 

 

 

Verboten - Gehwegparken links und rechts der dreireihigen Steine/Rinne und 
Mindestdurchfahrtsbreite von 3,05 m nicht gegeben. 
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Dr.-Vits-Straße 9
63906 Erlenbach
09372/7063520

kraut+rübe Bioladen

Mo-Fr 09-18 Uhr.
Sa 09-13 Uhr.

Gerne nehmen wir
Vorbestellungen
für Weihnachten
bis 18.12.entgegen.
Abholung am 23.12. 

kraut+rübe auf dem Weihnachtsmarkt
Vom 13-15.12. findest Du uns mit vielen guten
Geschenkideen auf dem Erlenbacher
Weihnachtsmarkt “fair+regional” rund um das
Rathaus. 

Am 24.12.von 8-12hgeöffnet.

Gefüllt mit einer Auslese
unserer beliebtesten BIO-
Käsesorten, Antipasti und
Feigensenf. 
Wir empfehlen eine Box für
vier Personen. Preis 29,99€.
Vorbestellung bis 18.12.24

KÄSEGENUSSBOX
mit deinem Bioladen.

kraut-ruebe.de
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Liebe Musikfreunde in Erlenbach, Mechenhard und Streit,  
 
mit großer Vorfreude dürfen wir Ihnen für das Jahr 2025 ein Konzert der 
Extraklasse ankündigen. Dem Gesang- und Musikverein „Eintracht“ Mechenhard ist 
es gelungen, mit der Big Band der Bundeswehr eines der bekanntesten Show- und 
Unterhaltungsorchester Europas für ein Gastspiel zu gewinnen. 
 

Benefizkonzert 
mit der Big Band der Bundeswehr 

 

zum Jubiläum „125 Jahre Musikkapelle Mechenhard“ 
  

Mittwoch, 9. April 2025, um 20 Uhr, 
in der Ludwig-Ritter-Halle Mömlingen 

 
Die Big Band der Bundeswehr unter der Leitung von Oberstleutnant Timor Oliver 
Chadik begeistert ihr Publikum mit einem spektakulären Musikerlebnis aus Swing, 
Rock und Pop. Durchweg besetzt mit fantastischen Profimusikern, reist sie mit 
ihrer einzigartigen multimedialen Bühnenshow durch Deutschland und die Welt. 
Ob beim Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper Frankfurt, dem 
Bundespresseball im Berliner Adlon oder auf Empfängen des Bundespräsidenten: 
Vom großen Orchesterklang bis zur solistischen Höchstleistung zeigt sich die 
Band stets von ihrer besten Seite.  
 
Aufgrund der Größe und der technischen Anforderungen der Veranstaltung kann 
dieses besondere Konzert nicht in der Frankenhalle Erlenbach durchgeführt 
werden. Daher begrüßen wir Sie gerne in der Ludwig-Ritter-Halle in Mömlingen. 
 
Der Erlös des Benefizkonzerts kommt neben der musikalischen Jugendarbeit zwei 
sozialen Einrichtungen der Region zugute, deren wertvolle Arbeit wir gerne 
unterstützen möchten: Der Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg für die 
Frühförderstelle Elsenfeld und dem Ökumenischen Hospizverein im Landkreis 
Miltenberg für die ambulante Hospizarbeit. Erleben Sie musikalische 
Unterhaltung auf höchstem Niveau – und tun noch etwas für den guten Zweck! 
 
Suchen Sie noch ein gutes Weihnachtsgeschenk? Tickets erhalten Sie ab 
sofort im Rathaus der Stadt Erlenbach (Bürgerbüro) und auf Reservix.de.  
 
Mit den besten Wünschen für die Vorweihnachtszeit 
 
 
 
 
 
Benjamin Bohlender 
1. Vorsitzender 

WIR DANKEN UNSEREN REGIONALEN UNTERSTÜTZERN

Der Gesang- und Musikverein “Eintracht” Mechenhard e.V. präsentiert

PRE

Mittwoch, 9. April 2025 | 20 Uhr
LUDWIG-RITTER-HALLE MÖMLINGEN

Tickets online erhältlich auf den Ticketportalen
sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen

zum Jubiläum für den guten Zweck zugunsten

Frühförderstelle Elsenfeld

Sichern Sie sich jetzt das perfekte Weihnachtsgeschenk!

1347 1346



DRINGEND Stellplatz
in Halle, Scheune, Stall oder Schuppen für ein kleines Wohnmobil 

in Erlenbach, Mechenhard oder Streit gesucht.
Bitte melden Sie sich unter 0176-62151621.

1349 1348

DAS SOZIALREFERAT INFORMIERT

Kontaktdaten der städtischen Beauftragten
Beauftragte mit Beiräte
Familienbeirat Kerstin Stegmann kerstin.stegmann@

beirat.stadt-erlenbach.de
Integrationsbeirat Bianca Holzinger bianca.holzinger@ 

beirat.stadt-erlenbach.de
0171 1845009

Seniorenbeirat Barbara 
Schenck-Hofmann

seniorenbauftragte@
stadt-erlenbach.de

0160 
91964369

Beauftragte ohne Beiräte
Jugendbeauftragter Ralf Diener jugendzentrum@ 

stadt-erlenbach.de
0170 7692995 
09372 4134

Umweltbeauftragter Mario Arndt umweltbeauftragter@
stadt-erlenbach.de

0171 9367902

 SENIORENBEAUFTRAGTE
Erinnerung...
Am 13.12.2024 rollt der Theaterbus der Theater AG des Seniorenbeirates nach Wiesbaden. 
Aufgeführt wird die Märchenoper von Engelbert Humperdinck „Hänsel und Gretel“.
Die Abfahrtzeiten sind: 16.00 Uhr Großheubach, Firma Ehrlich
 16.30 Uhr Erlenbach, Bahnhof
 16.35 Uhr Elsenfeld , Sportplatz Dammsfeldstr.
 16.45 Uhr Obernburg, ehem. Opel Brass
Die Rückfahrt ist gleich nach dem Ende der Veranstaltung gegen 22.00 Uhr. Die Eintrittskar-
ten werden im Bus verteilt.
Anmeldeschluss für den „Ball im Savoy“ ist am 15.12.2024!
Laut telefonischer Auskunft des Veranstalters und des Managements der Stadthalle Aschaf-
fenburg können alle geplanten Veranstaltungen in der Stadthalle stattfinden, somit auch 
der „Ball im Savoy“, Operette von Paul Abraham am 31.1.2025, 15.00 Uhr.
Für die Veranstaltung in Wiesbaden „Die Zauberflöte“ sind noch Anmeldungen möglich. Der 
Anmeldeschluss hierfür ist der 15.1.2025.
Anmeldeformulare für beide Theaterfahrten 2025 finden Sie auf der Homepage der Stadt 
Erlenbach, in Druckform liegen sie bei der VHS Erlenbach aus.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Barbara Schenck-Hofmann, Tel. 0160 91964369,  
Email seniorenbeauftrage@stadt-erlenbach.de
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Sie suchen ein (Weihnachts) Geschenk?
Im Rathaus, Bürgerbüro können Sie Schriften, Bücher und mehr … kaufen!
Bodendenkmale in der Umgebung von Mechenhard und Streit
B. Fried

12,00 €

Chronik der Glanzstoffsiedlung  
S. und P. Penke

12,00 €

Erlenbach a.Main – Die Geschichte einer Stadt
D. Andre u.a.

17,00 €

Die neue Chronik
K. Böhm

17,00 € 

Von Wein, Schänken und alten Kellern
R. Schröder / H. Monert

8,00 € 

Chronik der Straßennamen
K. Böhm

5,00 € 

Der Erlenbacher Doppelkopfadler
R. Schröder

5,00 € 

Das Kriegsende in Erlenbach
D. Andre u.a.

3,00 € 

Erlenbacher Skizzen
G. Hepp / D. Andre

5,50 € 

50 Jahre St. Josef Erlenbach a. Main
D. Andre

3,50 € 

Erlenbacher Liedersammlung
W. Waigand / H. Becker

2,00 € 

Menschen aus Erlenbach
R. Schröder / U. Schiller

11,00 € 

Das Spessartdorf Streit
D. Andre / B. Fried

11,00 € 

Mechenhard auf der Höh!
D. Andre

11,00 €

Kultur-Backbuch
G. Schmidt

12,00 €

Funktions-Caps 12,00 €
Regenschirm 12,00 €
Rucksack 18,00 €

Alle 3 Bücher, „Erlenbach a.Main“, Mechenhard auf der Höh´“ und „Das Spessartdorf Streit“ 
können für zusammen 33 € erworben werden.

Juni 2017

Der EZV hält seine Strompreise über 
den Jahreswechsel hinweg stabil. Was 
an sich eigentlich nicht wirklich erwäh-
nenswert ist. Doch bei genauerer Be-
trachtung wird klar: Dies ist eine durch-
aus gute Nachricht. Denn einmal mehr 
gelingt es dem EZV, preistreibende 
Faktoren zu kompensieren.

Was ist passiert? Bekanntermaßen 
setzt sich der Strompreis aus verschie-
denen Komponenten zusammen. „Auf 
die meisten davon haben wir keinen 
Einfluss“, erläutert Stefan Baar, Ge-
schäftsführer des EZV. Zu diesen Preis-
bestandteilen gehören die Netzent-
gelte, die Konzessionsabgabe, Steuern 
und einige Umlagen. Drei dieser Um-
lagen steigen ab Januar massiv an: Die 
KWKG-Umlage, die Offshore-Umlage 

und die Umlage nach Paragraf 19 NEV 
belasten den Strompreis im kommen-
den Jahr mit 1,077 Cent pro Kilowatt-
stunde mehr als bisher. Dazu kommt 
die Erhöhung der Netzentgelte, die bei 
einem Verbrauch von 3500 Kilowatt-
stunden im Jahr pro Kilowattstunde 
rund 0,86 Cent ausmacht – eine Steige-
rung um 8,4 Prozent.

Dass der EZV seinen Kundinnen und 
Kunden trotzdem eine Preisanpassung 
ersparen kann, hat einen Grund: eine 
schlaue Einkaufsstrategie. „Zusammen 
mit unserem Partner ist es uns gelun-
gen, von der Entwicklung auf dem Strom-
markt zu profitieren und uns für 2025 
günstig einzudecken“, präzisiert Stefan 
Baar und ergänzt: „Das ermöglicht uns, 
die gestiegenen Kosten auszugleichen.“

Juni 2017

Stabile Preise

Dezember 2024

Liebe Kundinnen und Kunden,
vielen Dank für Ihr Vertrauen im vergangenen Jahr. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und  alles Gute für 2025.

Ihr Team des EZV
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2025 beginnt in Deutschland eine neue Ära: 
Stromlieferanten müssen sogenannte dynami-
sche Tarife anbieten. Im Gegensatz zu einem 
klassischen Tarif, bei dem über die gesamte Ver-
tragslaufzeit die gleichen Konditionen gelten, 
variiert der Strompreis in dynamischen Tarifen. 
Bisweilen stark, abhängig von den Börsenprei-
sen, stündlich oder sogar alle 15 Minuten. Die 
Idee dahinter: Erzeugung und Verbrauch besser 
zu koordinieren. „Aktuell leisten wir uns in 
Deutschland den Luxus, regenerativ arbeitende 
Anlagen kurzfristig auszuschalten, weil das Netz 
ihren Strom nicht aufnehmen kann“, führt Stefan 
Baar, Geschäftsführer des EZV, aus. Oder deut-
sche Übertragungsnetzbetreiber zahlen dafür, 
dass unsere Nachbarn – vornehmlich in Frank-
reich, Polen und Tschechien, aber auch Norwe-
gen – bislang überschüssigen Ökostrom abneh-
men.

Dynamische Tarife können ein Hebel dafür 
sein, ebendiese Situation zu entschärfen. Denn 
sie bieten einen finanziellen Anreiz, Strom in den 
Zeiten zu verbrauchen, in denen er günstig zu 
 haben ist. „Das ist üblicherweise immer dann der 
Fall, wenn die Sonne scheint und der Wind weht“, 
erklärt Stefan Baar. Die folgenden FAQ erklären, 
was genau hinter dynamischen Tarifen steckt, wie 
sie funktionieren, was es dafür braucht und für 
wen sie interessant sind.

Wie funktioniert ein dynamischer Tarif?
Bei einem dynamischen Tarif dient der Strom-
preis an der Börse – genauer gesagt am Day-
Ahead-Markt – als Referenz. Dieser schwankt 
bisweilen sehr stark, da sich die Preise an der 
Börse nach Angebot und Nachfrage richten. Das 
könnte zum Beispiel bedeuten: In den frühen 

Abendstunden, wenn viele ihr Abendessen zube-
reiten oder ihr E-Auto laden, liegen die Preise oft 
höher als ein paar Stunden später, wenn die 
meisten schlafen. Der Preis am europäischen 
Day-Ahead-Markt ändert sich stündlich. Darüber 
hi naus hat natürlich das Stromangebot einen 
 entscheidenden Einfluss auf die Preise. Wenn 
 etwa viel Wind weht und gleichzeitig die Sonne 
scheint, entstehen sehr große Mengen Strom. 
Falls dieses große Angebot auf eine vergleichs-
weise geringe Nachfrage trifft, fallen die Preise. 

Was hat es mit dem Day-Ahead-Markt auf sich?
Der Day-Ahead-Markt ist ein zentraler Bestandteil 
des europäischen Strommarkts, an dem Strom für 
den kommenden Tag gehandelt wird. Stromerzeu-
ger wie Betreiber von Windkraft- und Photovoltaik-
anlagen oder Kohle- und Gaskraftwerken sowie 
große Abnehmer – etwa Industriebetriebe und 
Stromversorger – geben hier ihre Angebote und 
Nach fragegesuche für jede Stunde des folgenden 
Tages ab. Auf dieser Basis entsteht der Preis, der 
das verfügbare Angebot widerspiegelt. Dieser 
stündlich fixierte Preis ist ein wichtiger Faktor für 
dynamische Tarife. Denn er kann zum Beispiel 
durch Wettereinflüsse oder die Nachfrage nach 
Strom zu bestimmten Tageszeiten stark variieren.

Aus welchen Bestandteilen setzt sich der Strom-
preis in einem dynamischen Tarif zusammen?
Die Preise in dynamischen Tarifen setzen sich – 
genau wie die klassischen, statischen Alterna-
tiven – grundsätzlich aus zwei Komponenten zu-
sammen: dem variablen, verbrauchsabhängigen 
Arbeitspreis und einem pauschalen Grundpreis. 
Diese beiden Komponenten haben ihrerseits ver-
schiedene Bestandteile. Beim Grundpreis sind 

Erzeugung und Verbrauch 
besser koordinieren
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das die fixen Beträge für den Messstellen betrieb, 
für die Bereitstellung des Stromanschlusses 
(Netzentgelt) sowie für Verwaltungs- und Abrech-
nungskosten. Dazu kommt natürlich noch die 
Mehrwertsteuer. Im Arbeitspreis sind neben dem 
Preis für den tatsächlich bezogenen Strom auch 
die pro Kilowattstunde zu zahlenden Netzent-
gelte, Umlagen, Abgaben und Steuern enthalten.

Wie lassen sich mit einem dynamischen Tarif 
Kosten sparen? 
Durch das Verlagern stromintensiver Vorgänge  
in Zeiten, in denen der Preis niedrig ist. Um das 
zu schaffen, ist es natürlich nötig zu wissen, 
wann genau das sein wird. Diese Informationen 
stellen die Anbieter einen Tag zuvor zur Verfü-
gung – üblicherweise online.

Für wen lohnt sich der dynamische Tarif?
Am meisten profitieren Kundinnen und Kunden, 
die vergleichsweise viel Strom verbrauchen und 

einen großen Teil davon in günstigere Zeitfenster 
schieben können. Etwa Personen, die ein E-Auto 
fahren oder eine Wärmepumpe betreiben.

Welche Voraussetzungen sind für die Nutzung 
eines dynamischen Tarifs zu erfüllen?
Wer einen dynamischen Tarif nutzen möchte, 
 benötigt ein sogenanntes intelligentes Mess-
system. Also einen digitalen Stromzähler mit 
Kommunikationseinheit, der den Verbrauch 
stündlich oder in 15-Minuten-Intervallen misst 
und automatisch überträgt.

Gibt es Risiken bei dynamischen Tarifen?
Natürlich können beim dynamischen Tarif die 
Kosten zu bestimmten Zeiten oder sogar über 
 eine längere Phase hinweg über den herkömm-
lichen Festpreisangeboten liegen. Das bedeutet: 
Wer nicht aufpasst und seinen Stromverbrauch 
nicht entsprechend organisiert, zahlt unter Um-
ständen unter dem Strich mehr.

Wer bereit ist, regelmäßig zu prüfen, wann der 
Strom am Folgetag wie viel kostet, und sein 
 Verbrauchsverhalten entsprechend anpasst, 
kann mit dynamischen Tarifen richtig Geld 
 sparen. Selbstverständlich wird auch der EZV 
 einen dynamischen Tarif anbieten. Interes sierte 
finden die entsprechenden Informa tionen  unter 
www.ezv-energie.de
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Geschenkaktion zugunsten des MartinsLadens
Sammel-KISTEN und Geschenk-Aktion an Heiligabend am Riesen-Adventskalender

Liebe Erlenbacherinnen, liebe Erlenbacher,

in den vergangenen Jahren konnten nach Heiligabend mit den vielen gesammelten Geschen-
ken viele Erwachsenen- und Kinderaugen zum Leuchten gebracht werden. Ob über die auf-
gestellten Geschenke-Boxen oder die Aktion an Heiligabend - alle Geschenke wurden gerne 
verteilt und die Freude über sie war sehr groß. Deshalb haben sich die Stadt Erlenbach, der 
Verein für Handel und Gewerbe und die Verantwortlichen des MartinsLaden überlegt, bei-
de Aktionen anzubieten. Das heißt – die Aufstellung der Geschenk-Boxen sowie die Durch-
führung der Geschenk-Aktion an Heiligabend durchzuführen.
Sammel-Kisten
Bei diesen Adressen werden Sammel-Kisten aufgestellt in diese gerne Geschenke für die Be-
dürftigen gelegt werden können:
• dm-Drogerie Markt, Pfützenäcker 2-6
• Getränke Winter, Mergelstraße 15
• Kaufstätte Winter, Lindenstraße 1
• Kraut + Rübe Bioladen, Dr.-Vits-Straße 9 (hier gibt es fertiggepackte Tüten zu kaufen)
• MartinsLaden, Hauptstraße 58; Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr im MartinsLaden 

bitte abgeben!
• Kirche St. Peter + Paul (im Eingangsbereich steht eine Kiste)
• Rathaus, Bahnstraße 26 (vor Bürgerbüro)
Einige Geschenktipps über die sich Kleine und Große freuen:
Waschmittel und Hygieneartikel wie Shampoo, Deo, Duschgel, Rasierwasser, Parfüm, Zahn-
pasta, Zahnbürsten, Spülmittel … alles, was Sie selbst in Ihrem Bad oder in der Küche (z.B. 
auch Kaffee, Tee oder Kakaopulver) gebrauchen. Auch Gutscheine, wie z.B. für den Buchla-
den, für das Kino, für einen Drogerie-, Bio- oder Lebensmittelmarkt sind willkommen. Bitte 
die Geschenke unverpackt in die vorbereiteten Sammel-Kisten legen.

Riesen-Adventskalender – Geschenkaktion am 24. Dezember
Wir bedanken uns bereits heute für die vielen Geschenkpäckchen, die Sie am 24.12. am Rie-
sen-Adventskalender dem Christkind für bedürftige Kinder und Erwachsene bringen. Damit 
jeder auch das für ihn passende Geschenk erhält und die ehrenamtlichen Helfer dies besser 
zuordnen können, bitten wir darum, ein Etikett mit dem Hinweis für wen der Inhalt gedacht 
ist, zu befestigen. (Mann/Frau/Familie - bei Spielsachen für welches Alter bzw. Junge oder 
Mädchen). 
Wir sagen vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Unterstützung 
dieser tollen Weihnachtsaktion!

Impressum
MainStrom – Kundenmagazin der EZV
Herausgeber: EZV Energie- und Service GmbH & 
Co. KG Untermain, Landstraße 47, 63939 Wörth 
am Main, Telefon (0 93 72) 94 55-0, Fax -15

Internet: www.ezv-energie.de
E-Mail: info@ezv-energie.de
Redaktion: Stefan Baar in Zusammenarbeit 
mit Frank Melcher, trurnit GmbH 
Herstellung: trurnit GmbH, Ottobrunn 

Druck: Hansen Werbung GmbH & Co. KG,  
 Fliederweg 6, 63920 Großheubach  
Fotos: iStock.com – Larysa Pashkevich (S. 1),    
iStock.com – stockphotodirectors (S. 3),  
EZV (S. 4)
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e Verstärkung gesucht
Die umfassende Betreuung und Beratung von Kun-
dinnen und Kunden ist für uns vom EZV selbstver-
ständlich. Um dies auch künftig wie gewohnt anbie-
ten zu können, suchen wir eine Fachkraft für Strom-
vertrieb und Shared Services. Personen mit kauf-
männischer Ausbildung oder abgeschlossenem 
Studium, die Freude an der Arbeit mit Menschen 
und Zahlen haben, können sich ab sofort bewerben.

Beim EZV angestellt zu sein, lohnt sich gleich 
mehrfach. Wir bieten krisensichere Arbeitsplätze, 
sinn stiftende Tätigkeiten und unbefristete Arbeits-
ver träge mit Vergütung nach dem Tarifvertrag für 
 Versorgungsbetriebe inklusive Weihnachtsgeld. 
 Eine betriebliche  Altersvorsorge, verschiedene 

Wei terbildungsmöglichkeiten und  attraktive Bene-
fits, wie zum Beispiel ein Dienstfahrradleasing 
 sowie Stromtanken am Standort, gehören ebenfalls 
zum Paket.

Was genau Bewerberinnen oder Bewerber erwar-
tet und welche Voraussetzungen sie mitbringen 
sollten, haben wir auf unserer Website zusammen-
gestellt. Einfach den QR-Code scannen oder im 
Browser ezv-energie.de/karriere-ausbildung auf-
rufen und die Stellenbeschreibung anklicken. 
 Neben der Vertriebskraft sucht der EZV auch noch 
einen Netzmonteur Nieder-/Mittelspannung. Alle 
Infos dazu und zu künftig offenen Stellen sind 
ebenfalls auf der Website zu finden.
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LöWER

OH TANNEN-
BAUM, OH...
... WIE GRüN IST DEINE HERKUNFT?

GOLDBACH/AB
» A3 Ausfahrt AB-Ost 
Andreas & Gustav Löwer GbR
An der Lache 135–137
Tel. 06021 / 90162-0 
Mo.–Sa. 09:00–19:00 Uhr
Sonntag 11:00–13:00 Uhr 

MöMLINGEN
» Direkt an der B 426  
Löwer GmbH, Andreas Löwer
Bahnhofstraße 37 
Tel.  06022 / 50893-0 
Mo.–Sa. 09:00–18:30 Uhr

www.gaertnerei-loewer.de
FOLGE UNS AUF:

WEITERE LöWER-
GäRTNEREIEN:
SELIGENSTADT | HANAU | 
ROSSDORF

Schaffe dieses Jahr ein unvergessliches Weihnachtsfest 
und setze gleichzeitig ein Zeichen für die Umwelt! Unsere  
frischen Bio-Weihnachtsbäume, sind eine perfekte Wahl, 
um dein Fest nachhaltiger zu gestalten. Sie werden ohne 
schädliche Chemikalien und Kunstdünger angebaut. Mach 
Weihnachten zu einem Fest für die Natur, hole dir deinen 
Bio-Weihnachtsbaum und schenke der Umwelt ein Lächeln!

FREI VON  
BIOZID,  

PESTIZID UND 
KUNST-

DüNGER!

1357 1356



Danke sagen…
Ihren Kunden, Geschäftspartnern und Mitgliedern

Danke sagen…Danke sagen…Danke sagen…Danke sagen…Danke sagen…Danke sagen…Danke sagen…Danke sagen…Danke sagen…
...  für Einkäufe, Aufträge und 

die Zusammenarbeit sowie das 
Vertrauen in diesen herausfordernden Zeiten. 

Sie haben Ideen, aber noch keine Anzeige? 
Auch hier helfen wir Ihnen gerne weiter.

Ob Ihre individuellen Weihnachtsgrüße, Wünsche 
zum neuen Jahr oder Weihnachtsangebote – 
in Ihrem AMTS- und MITTEILUNGSBLATT
werden sie gelesen.

Weitere Infos wie Erscheinungstermine oder 
Ihre letzte Weihnachtsanzeige finden Sie unter 
www.hansenwerbung.de/weihnachten2024.html

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag und bedanken uns bei Ihnen!

    Fliederweg 6 | Großheubach | Tel.: 0 93 71 / 44 07 | mail@hansenwerbung.de
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Kurz vor 

12
Letzte Chance für 

Ihre Weihnachts-

anzeige!

Beachten Sie bitte die jeweils

unterschiedlichen Telefonnummern!

Wir bringen Sie

             wieder in Form!

Kontakt Physiotherapie:
09372/409050 o. 0176/41054388
ingbert-reinke@web.de

Kontakt Ergotherapie:
0176/14876226
ergotherapie-reinke@web.de

Da wir Verstärkung bekommen haben, stehen in der Physio- und
Ergotherapie noch freie Termine zur Verfügung!

 SPITZENGESCHENKE! SPITZENGESCHENKE!

Geschenkgutscheine erhältlich!

ERLENBACH ∙ BRÜCKENSTR.∙ TEL. 09372/8060

Inhaberin: Caroline Becker
Mo – Fr 9 – 12 Uhr, 14.30 – 18 Uhr, Sa 9.30 – 12 Uhr
Mittwochnachmittag vor Weihnachten geöffnet

Kuschelige Schlafanzüge zum
Mixen und Relaxen
Sleepshirts - feine Wäsche & Dessous
ANGEBOT:

3 Sloggi Slips
nur 18 €

1359 1358



www.schwind-sehen-hoeren.de

Jetzt bis

Euro sparen!

Für noch mehr festliche Momente: Ab 250,- € Einkaufswert sparen Sie 50,- €; ab 400,- € Einkaufs- 
wert sparen Sie 100,- € und ab einem Einkaufswert von 800,- € sparen Sie sogar 200,- €. Gültig bis 
31.12.2024 beim Kauf einer Brille in Sehstärke. Diese Aktion ist nicht mit anderen Angeboten 
kombinierbar. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Unsere Filialen finden Sie auf unserer Website.
SCHWIND SEHEN & HÖREN GmbH · Mainparkstr 12 · 63801 Kleinostheim · Tel. 06027 - 9797000
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Live the
  sparkling
moments.

1361 1360

Straßensperrung in der Bahnstraße
In der Zeit vom Dienstag, 10.12. – Dienstag, 17.12. wird für den Aufbau und Abbau der  
Hütten für den Weihnachtsmarkt ein Teilbereich der Bahnstraße ab Hörgeräte Schedl bis 
zum Rathaus für den kompletten Durchgangsverkehr gesperrt!
Die Zufahrt zu den Geschäften ist möglich!
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

20. Riesen-Adventskalender
Hier wird täglich das gemeinsame Miteinander gelebt! Mit dem Einspielen des Riesen-Ad-
ventskalender-Songs wird um 18 Uhr das abendliche Treffen am Riesen-Adventskalender 
begonnen, und der Erlenbacher Weihnachtsmann begrüßt die Gäste von nah und fern. Bei 
heißem Glühwein und Kerzenschein dürfen die Gäste die schönste Zeit des Jahres genießen. 
Viele musikalische und unterhaltsame Events erwartet die Besucher in dieser Woche.

06. Dezember 
Von 18 – 21:30 Uhr verwandelt sich der Rathausvorplatz in eine große Tanzfläche unter frei-
em Sternenhimmel. Die Besucher erleben ein Stimmungsfeuerwerk auf der musikalischen 
Zeitreise durch die Sounds der 70er, 80er, 90er und aktuellen Disco- und Party-Hits, sodass 
kein Wunsch offenbleibt. DJ Ampere verspricht einen unvergesslichen Abend mit Disco-Fee-
ling pur! Ein Preis winkt hinter dem Türchen.
Sponsor: Seniorenwohnstift

07. Dezember
Schnappschuss machen – Los erhalten! Später werden die Gewinner gezogen und erhalten 
ihre tollen Preise.
Sponsor: Evilion & Stilvi Hotels

08. Dezember
Uli Wurschys Repertoire umfasst bekannte Klassiker aus Rock & Pop gemixt mit schönen 
Christmas-Songs.
Sponsor: Helios Klinik Erlenbach

09. Dezember 
Die Bläser mit den Alphörnern sorgen für einen besonderen Abend mit besonderer Musik.
Sponsor: Berninger Bau GmbH

10. Dezember
Die Sänger sind heute Abend die „Jedermänner“ des Turnvereins und laden zum Mitsingen 
ein. Mehrere Preise sind hinter dem Türchen versteckt.
Sponsor: Turnverein Erlenbach



1363 1362

Adventskonzert in Mechenhard 
Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, Pfarrkirche St. Josef 
Am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, ist die Bevölkerung herzlich eingeladen,  
Musik, Gesang und festliche Orgelklänge zur Weihnachtszeit zu genießen: In der Kirche  
St. Josef veranstaltet der Gesang- und Musikverein „Eintracht“ Mechenhard um 17 Uhr sein 
traditionelles Adventskonzert. 

Gemeinsam gestalten die Musikkapelle der „Eintracht“, der 
Chor Mechenhard/Streit und der Mechenharder Blechhaufen 
ein facettenreiches Konzertprogramm, das Sie musikalisch per-
fekt auf das Weihnachtsfest einstimmen wird. Einen besonde-
ren Hörgenuss verspricht außerdem der solistische Beitrag von 
Joachim Hammer an der Orgel mit Improvisationen auf Weih-

nachtslieder aus aller Welt. Im Anschluss an das Konzert findet im Winzerhof des Weinguts 
Zöller ein Glühwein-Umtrunk statt. Der Eintritt ist frei. 
Näheres unter www.eintracht-mechenhard.de und in der nächsten Stadtinfo.

Freitagskonzert: Licht in der Dunkelheit
Klangzauber im Advent mit Glockenspiel, Marimba und Orgel
am Fr., 6.12., 19 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul
Der Frankfurter Perkussionist Udo Diegelmann und Peter Schäfer wollen mit Musik von Bach 
bis in unsere Zeit und Variationen über bekannte Adventslieder Licht in die dunkle Jahreszeit 
bringen und das Publikum auf die Weihnachtszeit einstimmen. Eintritt 10 €/5 €.

Kabarett mit Philipp Weber 
am Samstag, 22. März 2025, in der Streitberghalle
Der Gesangverein „Frisch auf“ Streit hat den aus Amorbach gebürtigen  
Kabarettisten Philipp Weber für einen weiteren Auftritt in der Streitberg-
halle verpflichtet. Er gastiert dort mit seinem neuen Programm „Power to 
the Popel“.
Dies ist eine aufregende Expedition durch die Fauna und Flora des Staatswesens. In Zeiten, 
wo Volksvertreter und Volksverdreher ständig die Krise der bürgerlichen Gesellschaft be-
schwören, übt der Kabarettist mit seinem Publikum die wertvollste demokratische Tugend, 
nämlich den Humor. Denn sind nicht Komik, Witz und Esprit die schillerndsten Waffen einer 
wehrhaften Demokratie?
Der Kartenvorverkauf für diese Veranstaltung hat bereits begonnen. Karten können für 18 €  
im Bürgerbüro des Rathauses (Tel. 70417), bei G. Hünerth (Tel. 6657) und R. Billinger  
(Tel. 6941) erworben werden. Dies wäre doch wohl auch ein ideales Weihnachtspräsent für 
die Freunde des Kabaretts.

11. Dezember
Die Bühne gehört an diesem Abend dem Ensemble des Belly-Dance-Room Chaleena und 
wird die Besucher begeistern. Es gibt eine Verlosung.
Sponsor: IMMO Schnatz
12. Dezember
Den Zauber des Advents musikalisch erleben, das verspricht das Musikkorps Erlenbach.
Sponsor: Wüst Ingenieure

Gourmethütte
06.12. Fischbrötchen
 ASV „Gut Fang“
07. – 12.12. Gulaschsuppe & Chili sin Carne (vegetarisch)
 Turnverein Erlenbach

Waffelbude der Elternbeiräte
6.12. - 9.12. Barbarossa-Mittelschule
10.12. - 12.12. Kindergarten Brückenstraße 

Bewirtende Vereine
06.12. Eine-Welt-Verein + Sinnvoller Sonntag
07.12. AV Stegmannsee
08.12. SV Erlenbach + AV „Gut Fang“
09.12. FFW Streit
10.12. TV Erlenbach
11.12. TTC Streit
12.12. Musikverein Mechenhard

Weihnachtsmarkt „fair & regional“ vom 13. - 15. Dezember
Auf die Besucher wartet ein kleines Adventskalenderdorf mit einem fairen, handgemach-
tem und regionalem Angebot und einem Programm für die ganze Familie. Freuen Sie sich 
schon heute darauf. Am Freitag startet der Weihnachtsmarkt musikalisch mit dem Event  
„X-MAS-Rock mit den Kern-Brothers“. Am Samstag sorgen zunächst die Easy Sliders für festliche  
Stimmung und die Kinder der Kindergärten Brückenstraße, Dr.-Vits-Straße, Friedenstraße  
und Fröbelstraße schmücken Christbäume auf dem Rathausplatz. Um 16:30 Uhr stimmt die 
Chorvereinigung auf die Weihnachtszeit ein, bevor um 18 Uhr das Türchen geöffnet wird und 
Zauberer Bennini seine magische Zaubershow zeigt. Danach klingt der Abend bei schöner  
Weihnachtsmusik aus. Am Sonntag eröffnen Trompetenklänge den Budenzauber und das  
Erlenbacher Christkind sammelt die mitgebrachten Wunschzettel der Kinder ein, bevor um  
18 Uhr die große Lasershow startet.
Öffnungszeiten: 13.12. 18:00 - 20:30 Uhr
  14.12. 16:00 - 20:30 Uhr
  15.12. 16:00 - 20:30 Uhr

Wir wünschen allen Besuchern eine schöne Einstimmung 
auf die schönste Zeit des Jahres an unserem Riesen-Adventskalender!
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Stadtschokolade
Die Dr.-Ernst-Hellmut-Vits Grundschule hat in Kooperation mit 
dem Eine-Welt-Laden Erlenbach, sowie den Fairtrade-Städten 
Klingenberg, Miltenberg und Kleinwallstadt, mit der KjG Mömlin-
gen und der Kolpingschule Aschaffenburg, mit 6 tollen Motiven 
von kleinen und großen Künstler*innen zusammen 2 Paletten mit 
regionaler „Stadtschokolade“ ermöglicht.
Hamide Garip hat ein kreatives Bild für die Gestaltung der Erlenbacher Guten Schokolade 
gemalt: es zeigt eine farbenfrohe Erlenbacher Silhouette aus Sicht der Wörther Mainseite.
Die Gute Schokolade ist fair gehandelt und klimaneutral - die Bäume nehmen das Treib- 
hausgas Kohlendioxid (CO2) aus der Luft auf, speichern den Kohlenstoff im Holz und geben 
Sauerstoff ab.  So gleichen sie alles aus, was bei der Produktion der Schokolade an Kohlen-
dioxid produziert wird.
Die Herstellung ist damit komplett klimaneutral. Kakao und Zucker werden nach den Fair-
trade-Regeln gehandelt - jeder bekommt einen fairen Preis für die Zutaten, die er liefert. 
Und wenn die Bäume, die die Bauern pflanzen, groß sind, können sie das Holz verkaufen 
und damit wieder Geld für ihre Familien verdienen. Außerdem ist sie lecker (von der Stif-
tung Warentest 12/2018 als beste von 25 Vollmilch-Schokoladen ausgezeichnet) und ent-
hält Tryptophan als Vorstufe des Glückshormons Serotonin, das wir gerade derzeit alle gut 
gebrauchen können.
Weil diese Schokolade so viel Gutes tut, wurde sie von der Organisation Plant-for-the- 
Planet „Die Gute Schokolade“ genannt. Bis heute konnten mehr als 10 Millionen Bäume  
allein durch die Gute Schokolade gepflanzt werden und dank der Erlenbacher Edition und 
mit Eurer Hilfe kommen demnächst 370 Bäume dazu – finanziert durch die Gute Schokolade  
mit dem Erlenbacher Motiv.
Die Gute Erlenbacher Schokolade können Grundschulkinder und ihre Familien über die 
Grundschule kaufen und außerdem wird sie im Eine-Welt-Laden in Erlenbach angeboten. 
Eine Tafel Gute Schokolade kostet 1,50 €. 
Die Dr.-Vits-Grundschule hat entschieden, dass der Gewinn aus dem Verkauf an das  
Malteser Kinderpalliativteam Unterfranken und an den Förderkreis der Kinderklinik Aschaf-
fenburg geht. 
Danke für eure Unterstützung und lasst sie euch schmecken!
Patricia Spilger, 
Stellvertr. Schulleiterin

Komm zur Vorlesestunde in der Stadtbibliothek
Freitag, 6.12. um 15 Uhr
Lasst uns froh und munter sein und ein paar zauberhafte Bücher lesen, die euch in Advents-
stimmung bringen! Auch am Nikolaustag laden wir euch wieder herzlich zu unserer Vorle-
sestunde im Lesercafé ein.

Nutzen Sie schon das Online Angebot der Stadtbibliothek?
Mit einem Ausweis unserer Bibliothek können Sie nicht nur Bücher vor Ort ausleihen, son-
dern auch ganz bequem von zuhause aus Medien auf Ihre mobilen Endgeräte laden. 
Für alle Leser, die die Online-Ausleihe unserer Bibliothek bereits nutzen, gibt es ab dem 
01.01.2025 eine wichtige Änderung.

Denn ab dem neuen Jahr wird unser digitales Angebot nicht mehr über die App 
„Onleihe“, sondern über die App „Libby“ von OverDrive zu finden sein. Wie ge-
wohnt, meldet man sich auch bei dieser mit der individuellen Ausweisnummer 
und dem selbst vergebenem Passwort an. Die Funktionen sind ähnlich wie bei 

der bisher genutzten Onleihe-App.
Um Ihnen den Umstieg so einfach wie möglich zu gestalten, bleiben bereits entliehene Me-
dien auf der bisherigen Onleihe-Plattform noch bis zum 31. Dezember verfügbar. Danach 
wird der Zugang abgestellt. Bereits jetzt können Sie auch schon auf OverDrive zugreifen und 
in vollem Umfang nutzen.
Mit dem Wechsel zu der neuen Plattform profitieren Sie als LeserInnen von einer großen 
Auswahl an deutsch- und englischsprachigen eBooks, Hörbüchern und anderen digitalen 
Medien.
Hinweis: Leider funktioniert auch mit Overdrive die Ausleihe über einen Kindle-E-Reader 
weiterhin nicht, da diese speziell für Kindle-Bücher entwickelt worden sind.

Einkaufen in Erlenbach!
Kaufen Sie regional, bitte unterstützen 

Sie den einheimischen Handel!



Qualität zahlt sich aus!

Johannes Eckert 
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister  
Weberstraße 24, 63939 Wörth / Main 
Tel. 0 93 72 / 94 42 73 - Fax 94 42 75 
Mobil: 0171 - 602 75 28 
eckertjohannes@web.de - www.fliesen-eckert.eu

JOHANNES 
ECKERT

Wir bieten Ihnen:
	qualifizierte Beratung und Ausführung
	Altbausanierung von A - Z
	Fliesenverlegung in allen Stilrichtungen

NEU:
		nahezu fugenlose LifeStyleBoard 

Wandverkleidungen
		Lieferung von Duschkabinen  

auf Maß
			und vieles mehr

Taxi Schmidt
Inh. Stefan Thomann

Streiter Str. 10 • Erlenbach
Krankenfahrten zur Bestrahlung / Chemo,

Flughafentransfer, Dialysefahrten
und Fahrten aller Art.

- Alle Krankenkassen -
Tel. 0 93 72 / 94 00 737

1367 1366
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Anlauf- und Beratungsstellen für Menschen 
mit (drohender) Beeinträchtigung 
• EUTB Miltenberg
Unabhängige Beratungsstelle für Menschen mit (drohender) Beeinträchtigung 
Brückenstraße 17, Eingang Von-Stein-Straße, 63897 Miltenberg, Telefon: 09371 9493487,  
E-Mail: eutb@awo-unterfranken.de , www.teilhabeberatung.de .
Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) unterstützt in allen
Fragen zur Rehabilitation und Teilhabe Menschen mit (drohender) Beeinträchtigung oder 
Angehörige auf Augenhöhe unverbindlich und kostenfrei.
• Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg e.V., Offene Hilfen
Marienstraße 21, 63820 Elsenfeld, Telefon: 06022 26402-14, 
E-Mail: offene-hilfen@lebenshilfe-miltenberg.de, www.lebenshilfe-miltenberg.de .
Die Offenen Hilfen organisieren Freizeitangebote für Menschen mit Behinderungen in allen 
Altersgruppen. Es gibt Sportgruppen, Tagesausflüge und Urlaubsreisen.
Im Beratungsdienst können Menschen mit Behinderungen zu sozialrechtlichen Themen  
beraten werden.
• Inklusionsberatungsstelle Schule
Sprechstunde: Donnerstag 9 bis 12 Uhr, Telefon: 09371 501-567 oder 0152 24846922,  
E-Mail: inklusion@lra-mil.de, www.schulamt-miltenberg.de .
Eltern, Schüler:innen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal und weitere Personen erhalten 
hier ein ergänzendes unabhängiges Angebot zu anderen Beratungs- und Fördereinrich tungen 
über optimale Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten unterschiedlicher Förderbedarfe, über 
Inklusion an Schulen, schulische Fördermöglichkeiten, Einschulung und relevante rechtliche 
Aspekte.
• Bezirk Unterfranken
Zu festen Terminen berät im Landratsamt Miltenberg ein Mitarbeiter des Bezirks beson-
ders im Hinblick auf Eingliederungshilfen und Kostenübernahmen von Hilfsmitteln kosten-
frei. Mehr Informationen, Anmeldung und die Termine: 
www.bezirk-unterfranken.de/soziales/sozialleistungen1/beratungsangebote .
• Kommunale Behindertenbeauftragte des Landkreises Miltenberg
Ansprechpartnerin für alle Anliegen für Menschen mit (drohender) Beeinträchtigung wie 
etwa Barrieren im Straßenverkehr, Ortsbegehungen, Stellungnahmen, inklusive Projekte: 
Landratsamt Miltenberg, Brückenstr. 2, 63897 Miltenberg, Telefon: 09371 501-551 E-Mail: 
Nadja.Schillikowski@lra-mil.de, www.landkreis-miltenberg.de .

Landratsamt und Abfallwirtschaftsanlagen: 
Öffnungszeiten zwischen den Jahren
Das Landratsamt Miltenberg teilt mit, dass die Behörde mit den Dienststellen Miltenberg 
und Obernburg sowie allen Außenstellen an den Brückentagen Montag, 23. Dezember, und 
Freitag, 27. Dezember, geschlossen ist. An Heiligabend, 24. Dezember, sind sowohl das 
Landratsamt wie auch die Abfallwirtschaftsanlagen geschlossen.
Die Schwangerenberatungsstelle ist am Montag, 23. Dezember von 8 Uhr bis 16 Uhr und am 
Freitag, 27. Dezember von 8 Uhr bis 13 Uhr besetzt. 
An Heiligabend, 24. Dezember ist die Schwangerenberatungsstelle ebenfalls geschlossen.
Für die Abfallwirtschaftsanlagen gelten darüber hinaus folgende Öffnungszeiten:
Am Montag, 23. Dezember, haben die Müllumladestation Erlenbach von 8 bis 16 Uhr und 
die Kreismülldeponie Guggenberg von 8 bis 12 und 12.45 bis 16 Uhr geöffnet. Der Wertstoff-
hof Bürgstadt ist geschlossen.
Am Freitag, 27. Dezember, ist die Müllumladestation Erlenbach von 8 bis 16 Uhr geöffnet, 
die Kreismülldeponie Guggenberg und der Wertstoffhof Bürgstadt sind geschlossen.
Am Samstag, 28. Dezember, ist die Müllumladestation Erlenbach von 8 bis 13 Uhr geöffnet, 
die Kreismülldeponie Guggenberg und der Wertstoffhof Bürgstadt sind geschlossen.
Am Montag, 30. Dezember, sind die Müllumladestation Erlenbach von 8 bis 16 Uhr und die 
Kreismülldeponie Guggenberg von 8 bis 12 und 12.45 bis 16 Uhr geöffnet. Der Wertstoffhof 
Bürgstadt ist geschlossen.
An Silvester, 31. Dezember, sind alle Abfallwirtschaftsanlagen geschlossen.

Dringend Stammzellspender gesucht!
Der BRK Kreisverband Miltenberg-Obernburg und die Stiftung AKB rufen dazu auf, sich am 
Sa., 7.12., von 13 – 17 Uhr im Pfarrsaal von Pia Fidelis in Obernburg (Jahnstraße 2a) per Wan-
genabstrich schnell und einfach als potenzieller Stammzellspender in die weltweite Daten-
bank aufnehmen zu lassen. Als Stammzellspender registrieren lassen kann sich jede gesunde 
Person im Alter zwischen 17 und 45 Jahren, die noch in keiner anderen Spenderdatei erfasst 
ist. (Weitere Voraussetzungen unter https://akb.de/stammzellspende-ausschlusskriterien.)
Neben der geplanten Aktion in Obernburg ist es jederzeit möglich, sich unter www.akb.de 
online als Stammzellspender zu registrieren und vielen Patienten weltweit die Chance auf 
Heilung geben! Das Lebensretterset wird kostenfrei nach Hause gesandt.
Wer sich nicht registrieren lassen kann oder schon registriert ist, kann die Aktion mit einer 
Geldspende unterstützen. Jede Erstregistrierung kostet die Stiftung AKB 35 €. Das Spenden-
konto der Stiftung AKB lautet: IBAN: DE67 7025 0150 0022 3946 88, Verwendungszweck: 
Obernburg hilft.
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Kinoprogramm von Do. 05.12. - Mi. 11.12.
Do. – So. um 17:30 Uhr, So. in der Matinee um 12:30 Uhr, Mo. – Mi. um 19:30 Uhr : DER 
BUCHSPAZIERER
In der deutschen Romanverfilmung, nach dem gleichnamigen Werk von Carsten Sebastian 
Henn, hat Carl Kollhoff (Christoph Maria Herbst) eine große Leidenschaft für Bücher:
Do. um 19:30 Uhr, Sa. + So. um 19:30 Uhr, Mo. – Mi. um 17:30 Uhr: DER VIERER
Im deutschen Comedy-Remake entschließen sich Florian David Fitz und Julia Koschitz als 
Paar zum Experiment eines Partnertauschs, um frischen Wind in ihre Beziehung zu bringen.
Fr. um 20:00 Uhr : MULTIMEDIA SHOW MIT ANDREAS PROEVE „40 JAHRE AUF ACHSE“
KinderKino am Sa. + So. um 15 Uhr: FUCHS UND HASE RETTEN DEN WALD 
Im Animationsfilm müssten die besten Freunde Fuchs und Hase mit Schrecken feststellen, 
dass die Eule Euli überraschend verschwunden ist.
Jeden Sonntag ab 10 Uhr verschiedene leckere Frühstücke in unserem Kino Bistro.

Gottesdienste der katholischen und
evangelischen Kirchen
Samstag 18.10.
St. Peter und Paul 18.30  Uhr
St. Karl Streit 18.30  Uhr

Sonntag, 19.10.
St. Peter und Paul 10.00  Uhr
St. Josef   9.00  Uhr
Martin-Luther-Kirche 10.00  Uhr
St. Josef Mechenhard 10.00  Uhr

Jehovas Zeugen
Hinter den Straßenäckern 11
Freitags: 19.00 Uhr:
Theokratische Predigtdienstschule
und Dienstzusammenkunft
Sonntags:
Vortrag und Wachturmstudium

Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Erlenbach
Hinter den Straßenäckern 11
Gebetsabend: Do, 16.10., 18.30 Uhr;
Kinder-Bibelkreise und Teenager-
treff: Fr. 17.10., 17.00 Uhr,
Gruppe 1:  3 Jahre – 1. Klasse
Gruppe 2:  2. + 3. Klasse
Gruppe 3:  4. Klasse – 12 J. (Jungen)
Gruppe 4:  4. Klasse – 12 J. (Mädchen)
Gruppe 5:  13 – 15 J. (Teenager)
Jugendstunde: Fr. 17.10., 19.00 Uhr
(ab 16 Jahre)
Bibelarbeit: Sa. 18.10., 19.00 Uhr
Gottesdienst: So. 19.10., 10.00 Uhr
(Jugendgruppe aus Heimerzheim ge-
staltet den Gottesdienst).
Frauengebetstreffen: Mi. 15.10., 9 Uhr.

Besucher sind uns jederzeit willkommen!

Katholische Kirchen 
St. Josef, Mechenhard
Messfeier So., 8.12. 9 Uhr
St. Peter und Paul, Erlenbach
Messfeier So., 8.12. 10 Uhr

Krankenhauskapelle
Messfeier (kath.) Sa., 7.12. 17:30 Uhr

Evangelische Kirchen
Martin-Luther-Kirche
Abendmahlgottesdienst mit Wein So., 8.12. 9:30 Uhr
Ökumenischer Mitmachgottesdienst So., 8.12. 11 Uhr

Evangelische Freikirche So - Gottesdienst 10 Uhr

Jehovas Zeugen Freitags 19 Uhr
 Sonntags 10 Uhr
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Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde
Fr., 6.12. von 16-18 Uhr, Krippenspiel-Probe in der Martin-Luther Kirche.
Sa., 7.12. von 10-12 Uhr: Begegnungscafé. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee gibt es die Mög-
lichkeit zum Gespräch, zum Verweilen und zum Hören, was es so Neues gibt.
Das Angebot ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.
Mo., 9.12. Krabbelgruppe von 9.30 bis 11.30 Uhr im Gemeindehaus. Treffen für Eltern mit 
Kleinkindern bis zum Kindergartenalter, Kontakt: Nicole Jakob, Tel. 09372/5340.
Mo., 9.12. Chor Joy Probe von 19.00 bis 20.30 Uhr im Gemeindehaus. Wer Lust und Freu-
de am Singen hat ist herzlich willkommen.
Die., 10.12. um 19 Uhr Bibelgespräch zum Lukasevangelium. Wir lesen das Evangelium 
nach Lukas. Fortgesetzt wird die Lektüre jeden Dienstag um 19 Uhr außer in den Bayerischen 
Schulferien. Interessierte sind willkommen, Vorkenntnisse nicht erforderlich. Wir freuen uns 
auf einen lebendigen Austausch.
Die., 10.12. um 19 Uhr Kirchenvorstandsitzung im Gemeindehaus.
Fr., 13.12. um 19.30 Uhr Meditatives Tanzen im Gemeindehaus. Herzliche Einladung an al-
le, die gemeinsam tanzend, Schritt für Schritt und offenen Herzens unterwegs sein möchten. 
Kontakt, Fr. Marion Becker: 09372/4990.

TV Erlenbach
Handball - Spieltermine
So., 8.12., Alles-Klar-Arena
17:30 Uhr Herren - Babenhausen II
13:00 Uhr männl. D-Jugend - HSG EMU

Tischtennis
DJK Erlenbach - Spieltermine
Sa. 7.12., Barbarossahalle
18:30 Uhr Herren I - Mömlingen

TTC Streit - Spieltermine
Do., 5.12., Bezirksklasse D Gruppe 4 Mitte-Süd
19:30  TTC Streit – Niedernberg

Ökumene
Ökumenisches Friedensgebet am Saint-Maurice-Platz - jeden Freitag um 18 Uhr für alle, 
die gemeinsam für den Frieden beten wollen. Impulse können gerne mitgebracht werden.

Katholische Pfarreiengemeinschaft Christus, der Weinstock
Kommunionweg - Gottesdienst in St. Josef, Mechenhard am Fr., 6.12. um 17 Uhr.
Advent - besondere Angebote in der Vorweihnachtszeit:
Freitagskonzert LICHT IN DER DUNKELHEIT - Klangzauber im Advent am 6.12. um 19 Uhr in St. 
Peter und Paul mit Glockenspiel, Marimbaphon und Orgel (Udo Diegelmann, Peter Schäfer).  
Eintritt 10 /ermäßigt 5 €.
Fr., 6.12. 6 Uhr Rorategottesdienst in St. Josef-Siedlung mit anschließendem Frühstück im 
Pfarrheim.
So., 8.12. 18 Uhr in St Josef-Siedlung Andacht zum Krippenweg zum Thema „ Seitenwechsel“.
Di., 10.12. 6 Uhr Rorategottesdienst in St. Karl, Borromäus, Streit mit anschließendem ge-
meinsamen Frühstück in der alten Schule
Bußgottesdienst am Mi., 11.12. um 19 Uhr in der alten Kirche
„Aufeinander zugehen“ Adventsgottesdienst - nicht nur für Senioren - in der Klosterkirche 
auf dem Engelberg mit Pfarrer Jan Kölbel am Mi., 11.12. um 15 Uhr.
Spätschicht in der alten Kirche am Do., 12.12. 19.30 Uhr zum Thema „Miteinander Mensch 
sein!“ - Vorweihnachtliche Stunde mit Liedern und Gebeten mit dem Chor „Sing out“.
Haus- und Krankenkommunion - Termine werden in den nächsten Tagen telefonisch ver-
einbart!
Möglichkeit zur Krankensalbung Sa., 7.12. nach dem Gottesdienst in der Krankenhauska-
pelle.
Gottesdienst mit den Kommunionkindern und Kolping-Gedenktag am So., 8.12. 10 Uhr 
in St. Peter und Paul. Anschließend bieten die Kirchenverwaltung und der KDFB-Frauenkreis 
Verschiedenes, u.a. Plätzchen und Adventsbasteleien zum Kauf an!
Krippenspiel-Proben für Heiligabend in Mechenhard am So., 8.12. um 16 Uhr in der alten 
Schule (Jugendraum) - Interessierte melden sich unter Tel. 0171-63 22 197. Wer gerne noch 
in St. Peter und Paul am Heiligabend beim Krippenspiel mitmachen will, meldet sich schnell 
unter Tel. 0160/4411843.
Die Dienstags-Messe feiern wir am 10.12. um 19 Uhr in St. Josef-Siedlung.
Pfarrbüros: Das Büro der Pfarreiengemeinschaft ist bis zum 16.12. nur am Do., 5.12. von 16-
18 Uhr, am Fr., 6.12. von 15 - 18 Uhr und am Mo., 9.12. von 16.30 - 18.30 Uhr geöffnet. Das 
Pfarrbüro in St. Josef-Siedlung bleibt am 13.12. geschlossen.
Termine zum Vormerken:
Rorate-Gottesdienste am Fr., 13.12. um 6 Uhr in St. Josef-Siedlung und am Sa., 14.12. um 
7 Uhr in St. Josef, Mechenhard.
Lichterandacht zum Advent am So., 15.12. um 17.30 Uhr mit Ankunft des Friedenslichts 
aus Bethlehem - gestaltet vom Team der Familienkirche.
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Joachim Hammer als Solist an der Orgel ein abwechslungsreiches Programm. Im Anschluss 
an das Konzert findet im Weingut Dieter Zöller ein Glühwein-Umtrunk statt. Der Eintritt ist 
frei – herzlich willkommen!

Musikkorps
Am Do., 5.12. probt die Blockflötengruppe 1 um 16.30, die -gruppe 2 um 17 Uhr im Feuer-
wehrhaus. In der Frankenhalle findet um19.15 die Probe für das Vororchester, um 19.30 Fan-
farensatzprobe und ab 20 Uhr die Gesamtprobe statt.

RV „Wanderlust“ Mechenhard e.V.
Abschlusswanderung am 14.12. nach Schmachtenberg zur Sonne. Abmarsch am Vereins-
heim um 17 Uhr, Wanderwart: Dino, Wanderzeit ca. 1 Stunde, Entfernung ca. 4 km. Bitte an 
Wanderschuhe und wegen der Dunkelheit an wettergerechte und reflektierende Kleidung 
denken; Taschenlampen mitbringen. Nichtmitglieder sind recht herzlich eingeladen.

Schuljahrgang 1943/44
Wir treffen uns am Fr., 13.12. um 11:30 Uhr in der Pizzeria Calabria zu einem kleinen Klas-
sentreffen. Bitte weitersagen!

Schuljahrgang 1951/52
Einladung zum nächsten Klassenschoppen am 12.12. um 18 Uhr in der Pizzeria Calabria.

Schuljahrgang 1962/63
Wir treffen uns am 10.12. um 18 Uhr am Riesen-Adventskalender.

Siedlungsverein
Der jährlich am 2. Adventssonntag stattfindende Adventskaffee muss in diesem Jahr aus per-
sonellen wie gesundheitlichen Gründen leider ausfallen!

SPD-Ortsverein Erlenbach-Mechenhard-Streit
Herzliche Einladung zum „Stammtisch bei den Roten“ am Riesen-Adventskalender! Wir tref-
fen uns am Mi., 18.12. um 18 Uhr. Alle Mitbürger, Mitglieder und Gäste sind herzlich will-
kommen!

Verein zur Förderung des sinnvollen Sonntags e.V.
Herzliche Einladung zur Mitgliederversammlung am 22.12. um 16:30 Uhr im KjG Heim. Die 
Tagesordnung beinhaltet 1. Begrüßung, 2. Bericht des Vorstands, 3. Entlastung des Vor-
stands, 4. Ideensammlung zu Veranstaltungen im Jahr 2025, 5. Anträge und Wünsche, 6. 
Sonstiges. Wir bitten außerdem alle Mitglieder den Jahresbeitrag in Höhe von 2,50 € bis bzw. 
an der Mitgliederversammlung an den Kassier zu übergeben. Vielen Dank! Im Anschluss an 
die Mitgliederversammlung lassen wir den Tag gemeinsam am Riesen-Adventskalender aus-
klingen. Dort haben wir einen Stammtisch reserviert.

Nähere Informationen zu den Vereinen sind auf der städtischen Homepage unter: 
http://www.stadt-erlenbach.de/Vereine-Freizeit/Vereine.aspx erhältlich. 
In alphabetischer Reihenfolge sind alle Erlenbacher Vereine aufgelistet. 
Durch einen Klick auf den ausgewählten Verein sind aktuelle Details sowie eine Verlinkung auf 
die Vereinshomepage zu finden.

Bayerisches Rotes Kreuz
Vortrag am Di., 17.12. von 18 – 19:30 Uhr: Erste Hilfe am Kind! Veranstaltungsort: BRK–Ser-
viceCenter, Burgweg 22, Miltenberg. Anmeldung: pub@brk-mil.de oder telefonisch unter 
09371 668008-0. Die Teilnahme ist kostenlos! Weitere Infos auf www.brk-mil.de.

Chor Sing Out
Herzliche Einladung zu unserer Spätschicht am Do., 12.12., 19:30 Uhr in der Alten Kirche, St. 
Peter und Paul. Das Thema „ Miteinander Mensch sein“ begleitet uns dieses Jahr durch die-
se vorweihnachtliche Stunde. Mit unseren Liedern, Gebeten und Texten möchten wir Ihnen 
ein wenig Zeit schenken zum Innehalten und Nachdenken. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Erlenbacher Kickers e.V.
Liebe Kickers, bitte denkt an unsere Weihnachtsfeier am kommenden Sa., 7.12., ab 18:30 
Uhr in unserem Vereinsheim „Taverna Zeus“. Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen 
Abend inkl. traditionellem Schätzspiel. Wichtelgeschenk bitte auch nicht vergessen. Kur-
zentschlossene oder Nachzügler sind natürlich herzlich Willkommen, eure Vorstandschaft!

Frauen für Frauen e.V.
Am Di., 10.12., findet von 9.30 – 11 Uhr der „Sprechkurs für Frauen“ statt. Am Di., 10.12. 
laden wir ab 9.30 Uhr alle Mamas mit Ihren Kleinkindern zum Frühstück ins Muttercafe 
„Atempause“ ein. Am Mi., 11.12., findet ab 9.30 Uhr unser Frauenfrühstück statt. Am Do., 
12.12., treffen wir uns ab 9.30 Uhr zum Singen und Spielen mit Mamas und Ihren Klein-
kindern. Am Do., 12.12. findet ab 9.30 Uhr unser Deutschkurs für Frauen statt. Veranstal-
tungsort: Jugend-und Familienzentrum, Liebigstr. 49, Kontakt: sm-sk@fff-erlenbach.de oder 
0176-31799241. 

Freiwillige Feuerwehr Erlenbach a. Main e.V.
Mi., 11.12. um 19 Uhr Monatsübung.

Gesang- und Musikverein „Eintracht“ Mechenhard e.V.
Am dritten Adventssonntag, 15.12. um 17 Uhr, laden wir die Bevölkerung herzlich ein zu 
unserem Adventskonzert in St. Josef. Lassen Sie sich mit Musik, Gesang und Orgelklängen 
in der Mechenharder Pfarrkirche auf das Weihnachtsfest einstimmen. Gemeinsam gestal-
ten die Musikkapelle, der Chor Mechenhard/Streit, der Mechenharder Blechhaufen sowie 
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1377 1376

Bayerisches Rotes Kreuz - Tel. 08000/365 000 (kostenfrei) Ambulante Pflege, Hauswirt-
schaft, Hausnotruf, Mobilruf, Menüservice, Tagespflege, Betreutes Wohnen zuhause,  
Fahrdienste, Betreutes Reisen, Rotkreuzladen.
Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige - Sprechzeiten: Büro Obern-
burg, Untere Wallstr. 24: Mo - Fr: 9 - 12 Uhr, Mi: 14 - 16 Uhr. Büro Miltenberg, Brücken- 
str. 19: Mo - Fr. 9 - 12 Uhr, Mo und Di 14 - 16 Uhr. Zentrales Tel. 09371 6694920,  
E-Mail: info@seniorenberatung-mil.de, Info: www.seniorenberatung-mil.de 
Bezirk Unterfranken - Eingliederungshilfen und Kostenübernahmen von Hilfsmitteln. 
www.bezirk-unterfranken.de/soziales/sozialleistungen1/beratungsangebote.
Caritas Sozialstation St. Johannes e. V. - Bahnstr. 8 , Tel. 13413-4, -13, www.sozialstation- 
erlenbach.de; Häusliche Krankenpflege: Grund- und Behandlungspflege, Betreuung in  
der Familie. Hilfe für ältere Menschen im Haushalt, Einkaufen, Essensdienst und Mobiler  
Sozialer Hilfsdienst.
EUTB - Die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) berät, unterstützt und infor-
miert Menschen mit einer Erkrankung, Behinderung zu allen Fragen der Rehabilitation und 
Teilhabe. EUTB Miltenberg, Brückenstr. 17, Tel. 09371/9493487.
Frauenselbsthilfe Krebs OBB-MIL, Kontakt : Waltraud Schott, 09372-9478536
Inklusionsberatungsstelle Schule - Tel. Sprechstunde: Do 9 - 12 Uhr, Tel: 09371 501-567 oder 
0152 24846922, E-Mail: inklusion@lra-mil.de, www.schulamt-miltenberg.de
Kommunale Behindertenbeauftragte des LK Miltenberg - Telefon: 09371 501-551 
E-Mail: Nadja.Schillikowski@lra-mil.de, www.landkreis-miltenberg.de.
Lebenshilfe im Lkr. Miltenberg e.V. - Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung.  
Marienstraße 21 in Elsenfeld, Tel. 06022/2640216.
MartinsLaden – Lebensmittel für Bedürftige - Hauptstr. 58, dienstags von 13:30 - 16 Uhr.  
Berechtigt zum Einkauf sind Menschen, die Bürgergeld oder ähnliche Bezüge erhalten. Den 
MartinsLaden-pass erhalten Sie in der Caritas-Sozialstation, Barbarossastr. 5, nur montags von 
9 - 11 Uhr. Info: Tel. 13413-4.
Mobiler Sozialer Hilfsdienst der Johanniter-Unfall-Hilfe - Tel. 09371/9526-0 Fahrdienst, 
Menüdienst, Hausnotruf, Sozial-, Pflegestation Johanniter-Haus.
Ökumenische Telefonseelsorge, Tel. 0800/111-0111 oder -0222 (kostenfrei)
Ökumenischer Hospizverein im LK Miltenberg - Beratung in allen Fragen der Begleitung  
schwerstkranker und sterbender Menschen. Zuhören/Begleiten/Annehmen/Beraten. 
Tel. 017634512060, Römerstr. 51, Obernburg. info@hospizverein-miltenberg.de 
Selbsthilfe bei Depressionen e.V. - Tel. 06021/23626 von Mo - Do 9.30 - 12.30 Uhr oder  
info@redeundhandeln.de. 
Selbsthilfegruppe-COPD, franz.rickert@web.de, Tel. + FAX.: 06021/98101
Selbsthilfegruppe für Kinderlähmung
Email: Herbertfranzvogel@web.de, Tel. 9480912
Seniorenwohnstift - Krankenhausstr. 39, Tel. 950 730, info@seniorenwohnstift-erlenbach.de; 
Pflege und Betreuung, Kurzzeitpflege, Betreuung Demenzkranker.
Sozialverband VdK - Sozialrechtsberatung, sozialrechtliche Vertretung in Widerspruchs- und 
Klageverfahren durch alle Instanzen. Termine nach Anmeldung: VdK-Kreisgeschäftsstelle, 
Hauptstr. 38, Miltenberg, Tel. 09371-2563; kv-miltenberg@vdk.de.
Tagespflege Ursula Wiegand - Bahnstr. 8, Tel. 13413-21, www.tagespflege-erlenbach.de,  
Gemeinsame Aktivitäten, Betreuung, Beschäftigung, Singen mit musikalischer Begleitung, 
Gymnastik. 



Frischer Glanz ohne Neuanstrich

KONTAKTIEREN 
SIE UNS

Gebäude-Service, 
Aziri-Rumpf e.K.

Mömlingtalring 5 • 63785 Obernburg

0 60 22 - 709 378
info@gebaeudeservice-aziri.de

FASSADENREINIGUNG –   Profi-Fassadenreinigung mit
Bekämpfung von Algen / Pilzenn 
inkl. Imprägnier-Schutz

  Verbesserte Energieeffizienz =
Bessere Dämmung

  Umweltfreundlich
„Kostenersparnis bis zu 70 %
günstiger als Neuanstrich“
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1379 1378

Allgemeine Notrufe Polizei: 110 Feuerwehr: 112 Rettungsdienst: 112
Gift-Notruf: 089 19240 Notfallfax für Hörgeschädigte: 112
Hilfetelefon bei häuslicher Gewalt: 08000 116 016
Fachstelle Unterfranken - Täter*innenarbeit häusliche Gewalt: 
Beratung und Unterstützung: Tel. 0931 35920865
Bereitschaftsdienstpraxis am Krankenhaus Erlenbach
Sa, So und Feiertag: 9 - 21 Uhr Mi und Fr: 16 - 21 Uhr Mo  Di  Do: 18 - 21 Uhr
Patientenservice Tel: 116117 Weitere Infos im Internet unter: 116117.de
Patienten-Navi - Gesundheitsinfos – Bereitschaftspraxen suchen – Hausbesuchsdienst –  
Gesundheitsinfos und vieles mehr – rund um Ihre Gesundheit!
Zahnärzte Sa, So, Feiertag: 10 - 12 und 18 - 19 Uhr
Sa./So., 7./8.12.: Dr. Kaiser-Heiermann, Frühlingstr. 10, Mönchbergt, Tel. 09374 2667
Tierärzte Den Rufbereitschaftsdienst erfahren Sie bei Ihrem Haustierarzt. 

Apotheken (24-Std-Bereitschaft) jeweils ab 8 Uhr; von Do., 5., bis Mi., 11. Dezember
Do Post-Apotheke, Großostheim
Fr Franken-Apotheke, Wörth
Sa Alte Stadt-Apotheke, Obernburg
So Markt-Apotheke, Kleinwallstadt

Mo Elsava-Apotheke, Elsenfeld
Di Sonnen-Apotheke, Elsenfeld
Mi Markt-Apotheke, Mönchberg

Servicenummern
Strom: EZV, Landstr. 47, Wörth, Tel. 9455-0, Störungsdienst: 0171/5185592
Gas: Gasversorgung Unterfranken, Pfützenäcker 18,  Tel. 5085, Störungsdienst: Tel. 4437
Wasser und Abwasser: AMME, Tel. 135950 (8-16 Uhr)
Notfall-Service: Trinkwasser: 0160 96314460; Abwasser: 0160 96314441
Breitband-/Glasfaserkabel-Internet: EZV: Tel. 9455-0; Entstörungsdienst: Tel. 9455-55
Abfallbeseitigung
Müllabfuhr: Mo., 9.12. gelber Sack in Erlenbach + Mechenhard + Streit
 Biotonne nur in Erlenbach
 Restmülltonne nur in Mechenhard + Streit
Bei Fragen rund um die Müllabfuhr: LRA Miltenberg 09371 501 380. Beschwerde-Hotline  
Gelber Sack: 0800 1223255 o. Mail an kleinwallstadt@remondis.de 
Servicestelle Abfallwirtschaft; Merkblatt - Infoblatt: Abrufsystem Sperrmüll - Altschrott,  
Altholz, Elektrogroßgeräte. Anfragen: 0800 0412412, per Mail: abfallservice@lra-mil.de
Wertstoffhof November - März: Privatanlieferungen mit Voranmeldung: Mo bis Fr 8 - 16, 
Sa 8 - 13 Uhr; Infos: 06022 614367; Terminbuchung online: https://www.terminland.de/ 
abfallwirtschaft-miltenberg/. Terminvergabe zur Anlieferung nur unter 09371/501 – 392.
Grünabfallsammelplatz Nov. - März: Mo, Do u. Fr von 13 - 16 Uhr, Sa 8 - 13 Uhr
Kork und Batterien: Unterstand bei den öffentl. Toiletten Rathaus
Glascontainerstandorte Erlenbach: Bahnhofsplatz, hinter den Straßenäckern, Parkplatz 
Bergschwimm bad, Liebigstraße (Jugendhaus) Parkplatz Weingut; Mechenhard: Am Sonnen-
berg, Friedhof, Frankonia-Sportplatz; Streit: Parkplatz hinter der Streitberghalle



•  10,56 kWp Modulleistung  
•  8 kWh Speicher  
   inkl. Gerüst bis 100 m² auf einer Dachseite  
•  Installation der Module und Unterkonstruktion 
•  Anschluss an einen nutzbaren Zählerschrank gem. TAB des Netzbetreibers 
   inkl. Inbetriebnahme und allen notwendigen Meldungen beim Netzbetreiber 

Entdecken Sie SigenStor. 

Unser KI-optimiertes 5-in-1-Energiespeichersystem bietet  
maximale Effizienz, Einsparungen, Flexibilität und Widerstands- 
fähigkeit für Ihre nachhaltige Energieunabhängigkeit. 

SigenStor mit einem AKTIONS-ANGEBOT 
von nur   € 16.699,-*

PV-Wechselrichter, EV DC-Ladegerät, Batterie PCS, Batteriemodule  
und EMS in einem leistungsstarken Systemturm 
   
Mit dem SigenStor EV DC-Lademodul laden Sie Ihr E-Auto direkt mit  
sauberer Solarenergie. 
   
Optional: Nutzen Sie die Energie Ihres E-Autos, um Ihr Zuhause mit Strom 
zu versorgen - die Entscheidung liegt bei Ihnen!   
   
KI-gesteuertes System zur Anbindung von dynamischen Stromtarifen, 
Steuerung von Verbrauchern wie Wärempumpen oder Elektrofahrzeuge, 
um Energie noch effizienter und kostengünstiger zu nutzen

KI

Ko, wir zapfen die Sne an!
Ihr kompetenter Partner für Solartechnik.

* Vor-Ort-Termin zur Abstimmung vorab notwendig

Entdecken Sie SigenStor - Ihre nachhaltige Energieunabhängigkeit

Unser KI-optimiertes 5-in-1-Energiespeichersystem:
maximale Effi  zienz, Einsparungen und Flexibilität.

Entdecken Sie SigenStor. 

Unser KI-optimiertes 5-in-1-Energiespeichersystem bietet  
maximale Effizienz, Einsparungen, Flexibilität und Widerstands- 
fähigkeit für Ihre nachhaltige Energieunabhängigkeit. 

Ko, wir zapfen die Sne an!
Ihr kompetenter Partner für Solartechnik.

Ko, wir zapfen die Sne an!
Ihr kompetenter Partner für Solartechnik.

Main-Energiekreis GmbH & Co KG 
Frühlingsstraße 45 • 63911 Klingenberg • Telefon 0 93 72 / 92 79 679 
Mobil 0 170 / 18 07 777 •  www.main-energiekreis.de

Die Vorteile des PowerOcean DC Fit-Batteriesystem: 
• Kompatibel mit vielen Solarwechselrichtern (von Huawei bis Growatt) 

• Überblick über Verbrauch, Solarstromeinspeisung und den Batterie-    
speicher durch die benutzerfreundliche EcoFlow App und dem Web-Portal 

• Direkter Anschluss der Batterien an das Solarsystem auf der PV-Seite 
durch PV-Kopplungstechnologie von EcoFlow  

• Nachrüstung einfach durch Verbindung von Batterien und Solarpanels  

• Maximierung der Effizienz der Solaranlage mit geringerer Investition 

• Diese innovative Lösung steigert effizient Ihre Energieautarkie, ohne        
dass wesentliche Änderungen an Ihrem aktuellen SolarWechselrichter     
erforderlich sind

Entdecken Sie Ecoflow DC Fit -  
der einfachste und sicherste Nachrüst-Speicher 
für bestehende PV Anlagen!

Durch die nahtlose Integration von  
bis zu 15 kWh Speicherkapazität in  
Ihr Heimkraftwerk ermöglicht Power-
Ocean DC Fit eine einfache und  
kostengünstige Energieautarkie.  

Kein zusätzlicher  

Speicher-Wechselrichter 
benötigt 

Kein Austausch des vorhandenen 

Solar-Wechselrichters 
erforderlich 

Optimierter Installationsprozess  

spart wertvolle Zeit und  

maximiert gleichzeitig die  

Effizienz Ihrer bestehenden  

Solaranlage 

ANGEBOTS- 
PREIS 

für 5 kWh € 4.999,-*  für 10 kWh € 7.499,-*

* Vor-Ort-Termin zur Abstimmung vorab notwendigMain-Energiekreis GmbH & Co KG 
Frühlingsstraße 45 • 63911 Klingenberg • Telefon 0 93 72 / 92 79 679 
Mobil 0 170 / 18 07 777 •  www.main-energiekreis.de

Sprechen Sie uns auf unsere 

                  AKTIONS-PAKETE an!
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PV-Wechselrichter, EV DC-Ladegerät, Batterie PCS, Batteriemodule  
und EMS in einem leistungsstarken Systemturm 

Mit dem SigenStor EV DC-Lademodul laden Sie Ihr E-Auto direkt mit  
sauberer Solarenergie. 

Optional: Nutzen Sie die Energie Ihres E-Autos, um Ihr Zuhause mit Strom 
zu versorgen - die Entscheidung liegt bei Ihnen!   

KI-gesteuertes System zur Anbindung von dynamischen Stromtarifen, 
Steuerung von Verbrauchern wie Wärempumpen oder Elektrofahrzeuge, 
um Energie noch effizienter und kostengünstiger zu nutzen

KI

PV-Wechselrichter, EV DC-Ladegerät, Batterie PCS, Batterie-
module und EMS in einem leistungsstarken Systemturm 

Mit dem SigenStor EV DC-Lademodul laden Sie Ihr E-Auto 
direkt mit sauberer Solarenergie. 

Optional: Nutzen Sie die Energie Ihres E-Autos, um Ihr Zuhause 
mit Strom zu versorgen - die Entscheidung liegt bei Ihnen!   

KI-gesteuertes System zur Anbindung von dynamischen 
Strom-tarifen, Steuerung von Verbrauchern wie Wärme-
pumpen oder Elektrofahrzeuge, um Energie noch effi  zienter 
und kostengünstiger zu nutzen

PV-Wechselrichter, EV DC-Ladegerät, Batterie PCS, Batteriemodule  
und EMS in einem leistungsstarken Systemturm 

Mit dem SigenStor EV DC-Lademodul laden Sie Ihr E-Auto direkt mit  
sauberer Solarenergie. 

Optional: Nutzen Sie die Energie Ihres E-Autos, um Ihr Zuhause mit Strom 
zu versorgen - die Entscheidung liegt bei Ihnen!   

KI-gesteuertes System zur Anbindung von dynamischen Stromtarifen, 
Steuerung von Verbrauchern wie Wärempumpen oder Elektrofahrzeuge, 
um Energie noch effizienter und kostengünstiger zu nutzen

KI

PV-Wechselrichter, EV DC-Ladegerät, Batterie PCS, Batteriemodule  
und EMS in einem leistungsstarken Systemturm 

Mit dem SigenStor EV DC-Lademodul laden Sie Ihr E-Auto direkt mit  
sauberer Solarenergie. 

Optional: Nutzen Sie die Energie Ihres E-Autos, um Ihr Zuhause mit Strom 
zu versorgen - die Entscheidung liegt bei Ihnen!   

KI-gesteuertes System zur Anbindung von dynamischen Stromtarifen, 
Steuerung von Verbrauchern wie Wärempumpen oder Elektrofahrzeuge, 
um Energie noch effizienter und kostengünstiger zu nutzen

KI

PV-Wechselrichter, EV DC-Ladegerät, Batterie PCS, Batteriemodule  
und EMS in einem leistungsstarken Systemturm 

Mit dem SigenStor EV DC-Lademodul laden Sie Ihr E-Auto direkt mit  
sauberer Solarenergie. 

Optional: Nutzen Sie die Energie Ihres E-Autos, um Ihr Zuhause mit Strom 
zu versorgen - die Entscheidung liegt bei Ihnen!   

KI-gesteuertes System zur Anbindung von dynamischen Stromtarifen, 
Steuerung von Verbrauchern wie Wärempumpen oder Elektrofahrzeuge, 
um Energie noch effizienter und kostengünstiger zu nutzen

KI

Main-Energiekreis GmbH & Co KG
Frühlingsstraße 45 • 63911 Klingenberg
Tel. 09372 / 92 79 679 • Mobil 0170 / 18 07 777
www.main-energiekreis.de

Ihr Ansprechpartner

HENDRIK BOTHE

1380


